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AMTSBLATT DER GEMEINDE WEIL IM SCHÖNBUCH MIT NEUWEILER UND BREITENSTEIN

Ergänzend zum Hilfsangebot von Seniorenforum,
Bürger für Bürger und Feuerwehr

DRK-Kreisverband Böblingen e.V.

Corona-Impfhilfe

Sie benötigen
Unterstützung?

Wir sind für Sie da!

Sie sind über 80 Jahre und benötigen Unterstützung
bei Ihrer Corona-Schutzimpfung?

Wir lassen Sie nicht alleine und unterstützen Sie bei der Anmeldung zur Corona-Schutzimpfung
sowie auf dem Weg zum regionalen Impfzentrum. Es entstehen keinerlei Kosten für Sie!
Seit dem 25.01.2021 ist eine Telefonhotline „Corona-Impfhilfe" eingerichtet. Unsere Mitarbeiter
können zwar selbst keine Impftermine vergeben, sie helfen aber gerne weiter, wenn
Unklarheiten zum Vorgang der Terminbuchung bestehen.

Unsere Telefonhotline ist unter der Rufnummer
07031 6904-222

montags bis freitags jeweils von 9:00 bis 13:00 Uhr
besetzt.

Sollten Senioren zudem keine Möglichkeit haben, selbst oder durch einen Fahrdienst zu
dem zuständigen Impfzentrum zu gelangen, kann über unseren Kreisverband und über unsere
Ortsvereine in besonderen Fällen eine Transportmöglichkeit organisiert werden. Dies betrifft
auch Senioren, die nicht mit einem Auto befördert werden können und auf Hilfsmittel wie
Rollstuhl, Rollator oder anderweitige Unterstützung angewiesen sind.
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WER · WAS · WIE · WO · WANN
Sprechzeiten

Bürgermeister Wolfgang Lahl, nach Vereinbarung
Telefon (0 71 57) 12 90-1 40

Ortsvorsteher Thomas Müller
Dienstag von 17.00 bis 18.00 Uhr

Ortsvorsteher Volker Goldmann
Montag von 17.00 bis 18.00 Uhr

Öffnungszeiten: Gemeindeverwaltung
Montag: 8.30 bis 15.00 Uhr
 durchgehend
Dienstag: 8.30 bis 12.00 Uhr
Mittwoch: 8.30 bis 12.00 Uhr
Donnerstag: 14.00 bis 18.00 Uhr
Freitags: 8.30 bis 12.00 Uhr

Ortsverwaltung Breitenstein
Dienstag 15.00 bis 18.00 Uhr
Donnerstag:  15.00 bis 18.00 Uhr
Telefon (0 71 57) 12 90 - 1 95

Ortsverwaltung Neuweiler
Montag, Mittwoch: 15.00 bis 17.00 Uhr
Freitag: 8.00 bis 10.00 Uhr
Telefon (0 71 57) 12 90 - 1 91

Bürgertelefon
(0 71 57) 12 90-0

Flüchtlings-/Integrationsbeauftragte
Colleen Viehrig, Telefon (01 75) 5 77 99 48
E-Mail:  colleen.viehrig@weil-im-schoenbuch.de

Cornelia Kreuzer, Telefon (01 51) 12 48 97 75
E-Mail: cornelia.kreuzer@holzgerlingen.de

Sprechzeiten im Lachental
Dienstag: 14.00 bis 16.00 Uhr
Freitag: 10.00 bis 12.00 Uhr
sowie nach telefonischer Voranmeldung.

Internet
http://www.weil-im-schoenbuch.de

Mail
bettina.heldmaier@weil-im-schoenbuch.de

Forstrevier
Donnerstag 16.30 bis 18.00 Uhr
 Pforte Rathaus

Wertstoffhof

Weil im Schönbuch
Carl-Zeiss-Straße 12

Öffnungszeiten:
Mittwoch/Freitag 15.00 bis 18.00 Uhr
Samstag 9.00 bis 15.00 Uhr

Mülltelefon/Beratung
Telefon (0 70 31) 6 63-15 50
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Soziale Dienste .......................................................14
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Ärztliche Notfallpraxen
an den Wochenenden
Notfallpraxis Filder: Im Haberschlai 7,
Filderstadt-Bonlanden,
Telefon (07 11) 6 01 30 60
Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag ab 19.00 Uhr
Samstag/Sonntag/Feiertag von 8.00 Uhr bis
23.00 Uhr:
Wochenende/Feiertage: Freitagabend und
Vorfeiertag von 19.00 Uhr bis 23.00 Uhr

Notfallpraxis Sindelfingen:
Arthur-Gruber-Str. 70, Telefon: 116 117
Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag: 18.00 bis 22.00 Uhr
Freitag 16.00 bis 22.00 Uhr
Samstag/Sonntag/Feiertag 8.00 bis 22.00 Uhr

Ärztlicher Bereitschaftsdienst:
Ärztlicher Bereitschaftsdienst an den Wochen-
enden und Feiertagen und außerhalb der Sprech-
stundenzeiten:  
Kostenfreie Rufnummer 11 61 17. 
Montag–Freitag 9.00–19.00 Uhr: docdirekt – 
Kostenfreie Onlinesprechstunde von nieder-
gelassenen Haus- und Kinderärzten, nur für ge-
setzliche Versicherte unter (07 11) 96 58 97 00

Augenärztlicher Notdienst
Zentrale Rufnummer: 01806-070711

HNO-ärztlicher Notfalldienst
Zentrale Notfallpraxis an der  
Universitätsklinik Tübingen

Öffnungszeiten:
Sa, So und Feiertag 8.00 bis 22.00 Uhr
Zentrale Rufnummer (01806) 070711

Kinder- und jugendärztliche
Notfallpraxis am  
Klinikum Böblingen
Bunsenstraße 120, 71032 Böblingen

Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 19.00 bis 22.30 Uhr
Sa. und Feiertage: 8.30 bis 22.00 Uhr
So. 8.30 bis 22.00 Uhr
Zentrale Rufnummer: (0 18 06) 07 03 10

Notrufe
Feuer 112

Polizei 110

Polizeiposten (0 70 31) 67 70 00 
Schönaich

Wasser/ENBW (08 00) 36 29-497

Strom/ENBW (08 00) 36 29-477

Gas/ENBW (08 00) 36 29-447

TV-Breitbandkabel/ (02 21) 
Unitymedia 46 61 91 00

Zahnärzlicher Notdienst
Der zahnhärztliche Notfalldienst ist zu erfragen 
unter der Telefonnummer (07 11) 78 77-722.

Apothekenbereitschaft

28. Januar 2021
Central-Apotheke Schönaich, 
Wettgasse 45, 71101 Schönaich, 
Telefon (0 70 31) 65 13 88
Sonnen-Apotheke Sindelf ngen, 
Mercedesstr. 11, 71063 Sindelf ngen (Mitte), 
Telefon (0 70 31) 79 49 99

29. Januar 2021
Laurentius-Apotheke Maichingen, 
Laurentiusstr. 24, 
71069 Sindelf ngen (Maichingen),
Telefon (0 70 31) 38 23 65
Apotheke Diezenhalde, 
Freiburger Allee 57, 71034 Böblingen (West), 
Telefon (0 70 31) 27 38 89

30. Januar 2021
Die Apotheke im Breuningerland, 
Tilsiter Str. 15, 71065 Sindelf ngen (Ost), 
Telefon (0 70 31) 9 57 90

31. Januar 2021
Apotheke Dr. Beranek, Bahnhofstr. 12, 
71101 Schönaich, Württ, 
Telefon (0 70 31) 65 73 73
Apotheke im Spitzholz, 
Feldberstr. 61, 71067 Sindelf ngen (Nord), 
Telefon (0 70 31) 80 55 77

1. Februar 2021
Apotheke im Dorf, 
Hildrizhausener Str. 2, 71155 Altdorf, 
Telefon (0 70 31) 60 10 10
Löwen-Apotheke am Domo, 
Hirsauer Str. 8, 71063 Sindelf ngen (Mitte), 
Telefon (0 70 31) 70 07 91

2. Februar 2021
Apotheke in den Mercaden, 
Wolfgang-Brumme-Allee 27, 
71034 Böblingen (West), 
Telefon (0 70 31) 4 35 21 00

3. Februar 2021
Alamannen-Apotheke Holzgerlingen, 
Tübinger Str. 11, 71088 Holzgerlingen, 
Telefon (0 70 31) 68 99 30
Apotheke am Maurener Weg, 
Maurener Weg 70, 71034 Böblingen (West), 
Telefon (0 70 31) 27 58 68

Montag: 8.30 bis 15.00 Uhr
 durchgehend
Dienstag: 8.30 bis 12.00 Uhr
Mittwoch: 8.30 bis 12.00 Uhr
Donnerstag: 14.00 bis 18.00 Uhr
Freitags: 8.30 bis 12.00 Uhr

Ortsverwaltung Breitenstein
Dienstag 15.00 bis 18.00 Uhr
Donnerstag:  15.00 bis 18.00 Uhr
Telefon (0 71 57) 12 90 - 1 95

Ortsverwaltung Neuweiler
Montag, Mittwoch: 15.00 bis 17.00 Uhr
Freitag: 8.00 bis 10.00 Uhr
Telefon (0 71 57) 12 90 -1 91

Bürgertelefon
(0 71 57) 12 90-0

Das Rathaus 

ist bis zum 31. Januar 2021

geschlossen.

Daher bitten wir Sie 

nur aus dringendem Grund 

das Rathaus aufzusuchen. 

Zuvor muss telefonisch ein Termin 

vereinbart werden.

Wir bitten um ihr Verständnis

und Kenntnisnahme.
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Impfunterstützung für unsere Bürger und  Bürgerinnen!
Bitte lassen Sie sich impfen gegen Corona! 

    Sie benötigen Unterstützung bei der Vereinbarung eines Impftermins zum Eindämmen der Corona Pandemie? 
    Sie haben keine Angehörigen oder Bekannte, die Sie bei der Terminvereinbarung unterstützen können? 

Wir helfen Ihnen!

Wir %, das sind im ersten Schritt die Gemeindeverwaltung Weil im Schönbuch als zentraler Ansprechpartner und im zweiten Schritt die 

freiwilligen Helfer und Helferinnen unserer Feuerwehr, unseres Seniorenforums oder Bürger für Bürger. 

Sollten Sie Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte telefonisch an unser Bürgertelefon im Rathaus: 

Telefon: 07157-1290-0 

Ihre Daten werden aufgenommen und an Bürger für Bürger, das Seniorenforum oder die Feuerwehr weitergeleitet. 

Im Zeitraum  von ein bis drei Tagen wird sich Ihr bzw. Ihre Ansprechpartner/in  bei Ihnen melden, um mit Ihnen gemeinsam  einen 

Impftermin  zu  organisieren  und  lässt  sich  dazu  von  Ihnen  weitere  Angaben  und  Daten  geben,  die  für  die  Vereinbarung  eines 

Impftermins notwendig sind. 

Bürger für Bürger, das Seniorenforum oder die Feuerwehr nehmen das weitere Verfahren (Anruf über die Hotline 116 117 oder Online- 

Antrag) in die Hand, vereinbaren den Termin und lassen Ihnen die Daten zukommen. 

Fühlen  Sie sich frei, jederzeit unsere Unterstützung anzunehmen. Bitte lassen Sie sich impfen. 

Hinweis zum Datenschutz: 

Die Gemeindeverwaltung erhebt und speichert bei diesem Angebot die folgenden Daten: 

Name, Vorname,  Geburtsdatum,  Anschrift,  Telefonnummer,  Datum der Meldung  bei der Gemeindeverwaltung,  Weitergabe  an welche Organisation.  Die Daten 

werden  ausschließlich  für die Vereinbarung  von Impfterminen  verwendet  und dazu  weitergegeben  an: Seniorenforum  Weil im Schönbuch,  Bürger  für Bürger, 

Freiwillige Feuerwehr. 
Nach  Durchführung  der  Impftermine  werden  die  gespeicherten  Daten  in  der  Gemeindeverwaltung  und  bei  den  drei  o.g.  Organisationen  gelöscht.  Mit  der 

Inanspruchnahme dieses Hilfsangebots wird diesen Datenschutzregelungen  zugestimmt und ein Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung  abgeschlossen. 

Liebe Breitensteiner Mitbürger/-innen und liebe Kindergartenkinder

Unser schönes kleines Breitenstein hat sich in ein Märchenland

verwandelt. Haben auch Sie Lust, auf eine märchenhafte Reise

zu gehen?

Die Erzieherinnen haben sich für die Kinder und alle

Breitensteiner einen tollen Märchenweg mit Rätseln, Spiel und

Spaß überlegt. Auf der Reise durch unser Märchenland müssen

so einige Aufgaben gelöst werden, um am Ende ein richtiger

Märchenprofi zu sein.

Startpunkt ist vor dem Kindergarten - dort liegen auch die Laufzettel

für unseren Märchenweg in einem Karton für Sie bereit. Wir bitten Sie, die

Märchenstationen so zu hinterlassen, wie Sie diese vorgefunden haben, damit auch noch

alle anderen fleißigen Breitensteiner und Kinder Freude daran haben können.

Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß und Erfolg auf unserem Märchenweg.

Ihre Erzieherinnen aus dem Kindergarten Breitenstein

»Wenn du Märchenaugen hast, ist die Welt voll Wunder.«
Viktor Blüthgen (1844 - 1920)
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Regelungen für den Lockdown in Baden-Württemberg vom 11. bis 31. Januar 2021

Stand: 24.01.2021

Ein ausführliches FAQ finden Sie auf » Baden-Württemberg.de

Kontaktbeschränkungen
Private Treffen im öffentlichen oder privaten 

Raum nur noch im Kreis des eigenen Haushalts 

plus höchstens eine weitere Person, die nicht 

zum eigenen Haushalt gehört. 

Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 

14 Jahre werden nicht mitgezählt. Die Regelung 

dient dazu besondere Härtefälle abzufangen.  

 

Regelung für Kinderbetreuung:

Kinder aus maximal zwei Haushalten dürfen 

zusammen in einer festen, familiär oder 

nachbarschaftlich organisierten Betreuungs-

gemeinschaften betreut werden. 

+

Ausgangsbeschränkungen

Der Aufenthalt außerhalb der eigenen Wohnung 

ist nur aus triftigen Gründen erlaubt. Z.B.:

 

Bei Nacht (20 Uhr bis 5 Uhr):

• Ausübung beruflicher Tätigkeiten und 

   wichtiger Ausbildungszwecke.

• Inanspruchnahme medizinischer und 

   veterinärmedizinischer Leistungen.

• Begleitung unterstützungsbedürftiger 

   Personen und Minderjähriger, Sorge- und 

   Umgangsrecht.

• Begleitung Sterbender und Personen in akut 

   lebensbedrohlichen Zuständen.

• Handlungen zur Versorgung von Tieren, z.B. 

   Gassi gehen oder füttern.

• Besuch von religiösen Veranstaltungen. 

• Veranstaltungen zur Aufrechterhaltung der 

   öffentlichen Ordnung.

• Besuch von Versammlungen nach Artikel 8 

   des Grundgesetzes.

• Wahlkampfaktivitäten, wie Verteilung von Flyern, 

   Plakatierungen oder Informationsstände nach 

   behördlicher Genehmigung möglich.

   

Bei Tag (5 Uhr bis 20 Uhr) zusätzlich:

• Besuch der Notbetreuung in Schulen und Kitas.

• Sport und Bewegung an der frischen Luft 

   ausschließlich alleine, mit Angehörigen des 

   eigenen Haushalts und mit einer weiteren, 

   nicht im selben Haushalt lebenden Person. 

• Erledigung von Einkäufen.

• Wahrnehmung von Dienstleistungen.

• Behördengänge

• Blutspendetermine

 

• Kitas bleiben geschlossen.    

• Kein Präsenzunterricht an Grundschulen.

   Versorgung der Schüler*innen mit Lern-

   material durch die Lehrer*innen. 

• Kein Präsenzunterricht, sondern Fernunterricht

   an allen weiterführenden Schulen. 

• Sonderregelung für Abschlussklassen sind 

   möglich und werden individuell festgelegt.

• Notbetreuungen werden eingerichtet. 

   Ansprechpartner sind die Schulen und Kitas 

   vor Ort.

• Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen 

   schließen für den Publikumsverkehr, 

   Online-Unterricht möglich.

• Volkshochschulen und ähnliche Einrichtungen 

   schließen.

• Fahrschulen geschlossen. Onlineunterricht 

   möglich. (Ausnahme für berufliche 

   Ausbildungszwecke und Katastrophenschutz)

Bildung & Betreuung

Erweiterte Maskenpflicht ab 25.1.

Ab dem 25. Januar muss in folgenden Bereichen 

eine medizinische Maske getragen werden: 

• Im öffentlicher Personenverkehr

• Beim Einkaufen

• In Arbeits- und Betriebsstätten sowie Einsatz-

   orten 

• In Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflege-

   einrichtungen

• Während Veranstaltungen der Religions-

   ausübung

 

Zugelassen sind:

Medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) 

• Reduziert Tröpfchen und Spritzer beim 

   Sprechen, Husten oder Niesen

• Fremdschutz, kein zuverlässiger Eigenschutz

• Einmalprodukt (Entsorgung im Restmüll)

• Kennzeichnung: DIN EN 14683:2019-10

Atemschutzmaske (FFP2 oder KN95/N95)

• Schützt vor dem Einatmen kleinster Partikel 

   und Tropfen

• Fremd- und Eigenschutz

• Einmalprodukt (Entsorgung im Restmüll) Kann 

   unter bestimmten Voraussetzungen mehrfach 

   verwendet werden.

• Kennzeichnung: DIN EN 149:2001, KN95/N95

   

NEU

Einzelhandel

Der Einzelhandel schließt bis zum 31. Januar. 

Lediglich Geschäfte mit Produkten für den 

täglichen Bedarf bleiben geöffnet:

 Babyfachmärkte

 Bäckereien und Konditoreien

 Banken

 Drogerien

 Getränkemärkte

 Großhandel

 Hörgeräteakustiker

 Kraftfahrzeug- und Fahrradwerkstätten

       sowie Ersatzteilverkauf

 Lebensmittelmärkte

 Metzgereien

 Optiker

 Orthopädieschuhtechniker

 Poststellen und Paketshops, aber ohne

       den Verkauf von weiteren Waren

 Reformhäuser

 Reinigung und Waschsalons

 Reise- und Kundenzentren für den 

       öffentlichen Verkehr

 Sanitätshäuser

 Tafeln

 Tankstellen

 Telefonshops für Reparatur, Austausch 

       und Störungsbehebung

 Tierbedarf- und Futtermärkte

 Wochenmärkte

 Zeitschriften- und Zeitungskioske

Eine vollständige Liste finden Sie auf

» Baden-Württemberg.de

Besonderheiten:

• Geschlossene Einzelhandelsbetriebe

   können Lieferdienste anbieten.

• Geschlossene Einzelhandelsbetriebe

   können Abholangebote (Click & Collect) 

   anbieten. Dabei müssen feste Zeitfenster für 

   die Abholung vereinbart werden. Die Hygiene-

   konzepte vor Ort müssen eingehalten und 

   Warteschlangen vermieden werden.

• Handwerksbetriebe, die keine körpernahen

   Dienstleistungen anbieten, dürfen weiterhin

   arbeiten.

• Geschäfte mit Mischsortiment dürfen alle

   Waren verkaufen, wenn die Produkte für

   den täglichen Bedarf zu 60% überwiegen.

   Sollte das Sortiment der verbotenen

   Artikel überwiegen, darf das Geschäft mit

   einer räumlichen Abtrennung lediglich die

   Artikel des täglichen Bedarfs verkaufen.

Regelung für offene Geschäfte:

• Geschäfte mit weniger als 10 m² 

   Verkaufsfläche: maximal ein*e Kund*in. 

• Geschäfte mit bis zu 800 m²: ein*e 

   Kund*in pro 10 m² Verkaufsfläche. 

• Für die darüber hinausgehende Fläche gilt: 

   ein*e Kund*in pro 20 m² (gilt nicht für 

   den Lebensmitteleinzelhandel). 

• Maskenpflicht vor den Geschäften und

   auf den Parkplätzen.

• Gesteuerter Zutritt.

• Warteschlangen vermeiden.

 

Regelungen für den Lockdown in Baden-Württemberg vom 11. bis 31. Januar 2021

Stand: 24.01.2021

Ein ausführliches FAQ finden Sie auf » Baden-Württemberg.de

Arbeiten
• Arbeitgeber*innen sind gesetzlich verpflichtet 

   die gesundheitliche Fürsorge gegenüber 

   ihren Mitarbeiter*innen wahrzunehmen. 

• Home Office, sofern möglich. 

• Treffen im Rahmen des Arbeits-, Dienst- 

   und Geschäftsbetriebes. 

• Gesetzlich vorgeschriebene Weiterbildungen, 

   sofern nicht online auch in Präsenz 

   durchführbar. 

• Maskenpflicht am Arbeitsplatz, wenn der

   Mindestabstand von 1,5 Metern zu den 

   Kolleg*innen nicht eingehalten werden kann 

   (auch im Freien).

• An den Betrieb angepasste Hygiene-

   auflagen.

Reisen

Appell: Verzichten Sie auf private Reisen 

sowie Ausflüge zu touristischen Zielen.

Verstärkte Kontrollen und Zugangs-

beschränkungen an tagestouristischen 

Hotspots durch die örtlichen Behörden.

Nicht gestattet:

 Touristische Busreisen

 Touristische Übernachtungsangebote

    (auch Campingplätze) 

Weiterhin möglich:

 Geschäftsreisen

 Reisen und Übernachten in besonderen

      Härtefällen
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Dienstleistungen

Geschlossen:

 Friseurbetriebe/Barbershops

 Kosmetikstudios

 Kosmetische Fußpflegesalons

 Massage- und Wellnessbetriebe

 Nagelstudios

 Piercingstudios

 Prostitutionsgewerbe

 Sonnenstudios

 Tattoostudios

Geöffnet sind medizinisch notwendige

Dienstleistungen (auch ohne Rezept) in 

den Bereichen:

 Ergotherapie

 Fußpflege/Podologie

 Logopädie

 Physiotherapie

 Rehasport

Außerdem wieder geöffnet:

 Hundesalons und ähnliche Einrichtungen

       zur Tierpflege. Das Tier muss kontaktarm 

       und innerhalb eines definierten Zeitfensters

       übergeben werden.

 

Gesundheit & Soziales
• Schutzvorkehrungen in Krankenhäusern,

   Pflegeheimen, Senioren- und 

   Behinderteneinrichtungen.

• Keine Isolation der Betroffenen.
• Übernahme der Kosten von regelmäßigen
   SARS-CoV2-Schnelltests für Patienten*innen

   und Besucher*innen.

• Regelmäßige, verpflichtende Tests 

   des Pflegepersonals von Alten- und 
   Pflegeheimen.

Veranstaltungen
 Keine Zusammenkünfte und Veranstaltungen im 

öffentlichen Raum.

Ausnahmen:

• Gerichtsverhandlungen.
• Sitzungen, die der öffentlichen Sicherheit und 
   Ordnung dienen.

• Betriebsversammlungen.
• Prüfungen und deren Vorbereitung.
• Eheschließungen.
• Veranstaltungen, die der sozialen Fürsorge 
   dienen (z.B. Kinder- und Jugendhilfe).

• Nominierungs- und Wahlkampfveranstaltungen,
   sowie dazugehörige Unterschriften-

   sammlungen. 

Regelungen für den Lockdown in Baden-Württemberg vom 11. bis 31. Januar 2021

Stand: 24.01.2021

Ein ausführliches FAQ finden Sie auf » Baden-Württemberg.de

Gastronomie

Restaurants, Bars, Clubs und Kneipen aller Art 

bleiben geschlossen.

• Ausnahme für Speisen zur Abholung 

   (bis 20 Uhr) oder Lieferung.

• Kein Ausschank und Verzehr von alkoholischen 

   Getränken im öffentlichen Raum.

• Verkauf von alkoholhaltigen Getränken 
   in verschlossenen Behältnissen erlaubt.

Kantinen schließen überall dort, wo es die 

Arbeitsabläufe zulassen. Angebote zum 

Mitnehmen sind erlaubt.

NEU

NEU

Kultur- und Freizeitgestaltung

Kultur- und Freizeiteinrichtungen

bleiben geschlossen.

Geschlossen:

 Ateliers (Publikumsverkehr)

 Ausflugsschiffe

 Bibliotheken und Archive (Abholangebote

    möglich)

 Camping- und Wohnmobilstellplätze

 Diskotheken und Clubs

 Freizeitparks und Indoorspielplätze

 Kinos und Autokinos

 Kletterparks (drinnen und draußen)

 Konzerte und Kulturhäuser

 Krabbelgruppen

 Messen

 Museen und Ausstellungen

 Opern

 Spielbanken- und hallen

 Theater

 Tierparks

 Volksfeste o.ä.

 Wettannahmestellen

 Zirkusse

 Zoologische und botanische Gärten

Geöffnet:

 Spielplätze im Freien

 Wandern und Spazieren

Religionsausübung
Gottesdienste und Beerdigungen unter 

Hygieneauflagen.

• Einhalten der AHA-Regeln über die 

   gesamte Dauer.

• Tragen von medizinischen Masken.

• Anmelden von Veranstaltungen mit mehr als

   10 Personen mindestens zwei Werktage zuvor

   bei den zuständigen Behörden vor Ort. 

• Kein Gemeindegesang. 

Sport

Für Sport und Bewegung im öffentlichen Raum 

gilt die Regelung: Ein Haushalt plus eine 

weitere Person, die nicht zum Haushalt 

gehört. Kinder bis 14 Jahren werden dabei 

nicht mitgezählt. Für Sport auf weitläufigen 

öffentlichen oder privaten Sportanlagen, ist 

dagegen nur entweder alleine, zu Zweit oder 

mit den Angehörigen des eigenen Haushalts 

möglich.  

 

Alle weiteren öffentlichen und privaten 

Sportstätten sind für den Publikumsverkehr 

geschlossen:

 Fitnessstudios aller Art

 Schwimm- und Spaßbäder

 Skilifte und Gondeln

 Tanz- und Balettschulen

 Thermen und Saunen

 Vereinssportstätten

 Wettkampf-, Mannschafts- und

  Kontaktsportstätten

 Yogastudios

Für Schulsport und Studienbetrieb dürfen die

Einrichtungen geöffnet werden.

Weitläufige Anlagen im Freien geöffnet:

 Golfplätze

 Hundesportplätze

 Reitanlagen

 Tennisplätze

 Modellflugplätze

Die Benutzung der Umkleiden oder Aufenthalts-

räume ist nicht gestattet.

Training und Veranstaltungen des Spitzen- oder

Profisports ist ohne Zuschauer*innen erlaubt. Abstand
halten

Hygiene
praktizieren

Medizinische 
Maske tragen

Corona-App
nutzen

regelmäßig
lüften

Regelungen für den Lockdown in Baden-Württemberg vom 11. bis 31. Januar 2021

Stand: 24.01.2021

Ein ausführliches FAQ finden Sie auf » Baden-Württemberg.de

NEU
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Amtliche Bekanntmachungen

BEKANNTMACHUNG
der öffentlichen Sitzung des Bau-,  
Landwirtschafts- und Umweltausschusses am
2. Februar 2021, 19.30 Uhr, im Turnerheim,  
Dettenhäuser Straße 30

T A G E S O R D N U N G
1. Nutzungsänderung Scheune in Wohnraum
 Schulstraße 21, Flst.Nr. 199/4 
2. Bekanntgaben 
3. Anfragen der Damen und Herren Gemeinderä-

te Die Bevölkerung ist zur Sitzung herzlich 
eingeladen. Die Sitzungsunterlagen liegen am 
Sitzungsabend im Turnerheim aus und sind im 
Ratsinformationssystem der Gemeinde abruf-
bar.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
W. Lahl
Bürgermeister

Allgemeinverfügung der Gemeinde 
Weil im Schönbuch zur Bekämpfung 
übertragbarer Krankheiten über die 
Untersagung von Besucherverkehr 
in Obdachlosen- und Flüchtlings- 
unterkünften
Die Gemeinde Weil im Schönbuch erlässt gemäß 
§ 28 Abs. 1 S. 1 und 2, § 16 Abs. 1 und 6 Infekti-
onsschutzgesetz (IfSG), § 35 Satz 2 des Landesver-
waltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG) und §§ 49 ff. 
des Polizeigesetzes Baden-Württemberg (PolG) in 
der jeweils geltenden Fassung nachstehende Allge-
meinverfügung:
1.  Für alle Obdachlosen- und Flüchtlingsunter-

künfte der Gemeinde Weil im Schönbuch gilt 
mit sofortiger Wirkung ein generelles Besuchs-
verbot.

2. Ausnahmen von den Regelungen dieser Allge-
meinverfügung kann die Ortspolizeibehörde er-
teilen.

3.  Für die Nichtbefolgung dieser Allgemeinverfü-
gung wird die Vollstreckung mittels der Anwen-
dung von unmittelbarem Zwang angedroht.

4.  Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß § 41 Abs. 
4 Satz 4 Landesverwaltungsverfahrensgesetz 
(LVwVfG) am Tag nach der öffentlichen Be-
kanntmachung als bekanntgegeben. Sie tritt 
am 1. Juli 2021 außer Kraft.

Begründung:
Die Gemeinde Weil im Schönbuch ist gemäß § 28 
Absatz 1 Satz 2 des lfSG in Verbindung mit §
1 Absatz 6 der Verordnung des Sozialministeriums 
über Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutz-
gesetz (IfSGZustV BW) und § 35 Satz 2 des Lan-
desverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG) für 
Schutzmaßnahmen zur Verbreitung übertragbarer 
Krankheiten zuständig.

Rechtliche Würdigung:
Zu Ziffer 1:
Die o. g. Anordnungen fnden ihre Rechtsgrundlage 
in § 3 Abs.3 der Verordnung der Landesregierung 
über infektionsschützende Maßnahmen gegen die 
Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 (Corona-Ver-
ordnung – Corona-VO) und § 28 Abs. 1 lfSG. Gemäß 
§ 16 Absatz 6 i. V. m. Absatz 1 können die zustän-
digen Behörden geeignete Maßnahmen erlassen, 
sofern dies anhand der Empfehlungen des Gesund-
heitsamtes unter Berücksichtigung des jeweiligen 
lokalen Infektionsgeschehens erforderlich ist. Darü-
ber hinaus ermächtigt der § 28 Abs. 1 Satz 1 lfSG 

die zuständige Behörde die notwendigen Schutz-
maßnahmen, insbesondere die in den §§ 29 bis 31 
genannten zu treffen, wenn Krankheitsverdächtige 
oder Ansteckungsverdächtige festgestellt werden, 
soweit und solange es zur Verhinderung der Verbrei-
tung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist.

Nach § 28 Abs. 1 Satz 2 lfSG kann unter den Voraus-
setzungen des Satzes 1 die zuständige Behörde ins-
besondere Besuchsverbote von Menschen anordnen.
Ausgehend von der Gesetzesbegründung sind hier-
von alle Zusammenkünfte von Menschen erfasst, die 
eine Verbreitung von Krankheitserregern begünsti-
gen. Gemäß § 2 Nr. 1 lfSG sind Krankheitserreger im 
Sinne des Infektionsschutzgesetzes vermehrungs-
fähige Agens (Virus, Bakterium, Pilz, Parasit) oder 
ein sonstiges biologisches transmissibles Agens, 
das bei Menschen eine Infektion oder übertragbare 
Krankheit verursachen kann. Bei SARS-CoV-2 han-
delt es sich um einen Krankheitserreger im Sinne 
des § 2 Nr. 1 lfSG.
Durch den vorherrschenden Übertragungsweg von 
SARS-CoV-2, z. B. durch Husten, Niesen oder den 
Kontakt mit mild erkrankten oder asymptomatisch in-
fzierten Personen kann es zu einer Übertragung des 
Virus von Mensch-zu-Mensch kommen. Um eben 
diese Verbreitung des Krankheitserregers soweit als 
möglich zu verlangsamen und so vulnerable Perso-
nengruppen nach Möglichkeit vor einer Infektion bzw. 
um das örtliche Gesundheitssystem vor einer Über-
lastung zu schützen, ist die Entstehung von Infekti-
onsketten durch Anordnung von Besuchsverboten 
wirksam einzuschränken. Dies besonders vor dem 
Hintergrund, dass während einer 14-tägigen Inku-
bationszeit nicht auszuschließen ist, dass Personen 
Einrichtungen besuchen und so ein Gesundheitsrisi-
ko eröffnen. Diese Personen gelten als ansteckungs- 
bzw. krankheitsverdächtig im Sinne des lfSG.
Ziel der Allgemeinverfügung ist es, die Übertragungs-
wege von SARS-CoV-2 zu unterbrechen und das Ri-
siko einzudämmen, ohne die Grundversorgung lahm 
zu legen. Nach Einschätzung der Ortspolizeibehör-
de können andere als die ergriffenen Maßnahmen 
mögliche Infektionsketten nicht wirksam verhindern. 
Ferner ist auch die Unmöglichkeit der Nachverfolg-
barkeit von Infektionsketten und eine sprunghafte 
Zunahme von Infektionen in die Abwägung einzu-
beziehen. Die Untersagung von Besucherverkehr 
ist aus diesem Grund erforderlich. Mildere Maßnah-
men sind nicht ersichtlich. Insbesondere ist es nicht 
ausreichend, nur wenigen Personen gleichzeitig den 
Zutritt zu den Unterkünften zu gewähren, weil die 
Möglichkeit besteht auch mit anderen Menschen 
innerhalb der Einrichtungen in Kontakt zu kommen 
und hierdurch das Risiko einer Ausbreitung weiter-
hin bestehen würde.
Die Untersagung von Besucherverkehr ist auch ver-
hältnismäßig im engeren Sinne. Den sozialen Kon-
takten zu Besuchern und ehrenamtlichen Unterstüt-
zern stehen erhebliche gesundheitliche Gefahren 
bei der unkontrollierten und nicht mehr nachvoll-
ziehbaren weiteren Verbreitung des neuartigen Co-
ronavirus gegenüber. Dem Schutz von Leib, Leben 
und Gesundheit des Einzelnen sowie dem Gesund-
heitsschutz der Bevölkerung als Rechtsgüter von 
verfassungsmäßigem Rang ist unbedingter Vorzug 
einzuräumen.
Des Weiteren ist den Weisungen der Polizei, des 
Gesundheitsamtes, der Polizeibehörde und der von 
ihnen beauftragten Kräften Folge zu leisten.

Zu Ziffer 2:
Eine Ausnahme von vorgenannten Regelungen kann 
nur aus wichtigem Grund erfolgen. Ein wichtiger 
Grund liegt insbesondere vor, wenn die eine Anste-
ckungsgefahr mit hoher Wahrscheinlichkeit ausge-
schlossen werden kann.

Zu Ziffer 3:
Gesetzliche Grundlagen für den Einsatz von 
Zwangsmitteln sind das Landesver-waltungs-
vollstreckungsgesetz (LVwVG) sowie die §§ 49 ff.  
Polizeigesetz für Baden-Württemberg (PolG). Grund-
lage für die Anordnung von unmittelbarem Zwang ist 

§ 49 II PolG i.V.m. §§ 50 ff. PolG. Der unmittelbare 
Zwang darf nur angewendet werden, wenn andere 
Zwangsmittel nicht zum Ziel führen oder untunlich 
sind. Dies ist vorliegend der Fall. Zweck der Unter-
sagung des Besucherverkehr ist es, die in der Be-
gründung zu Ziffer 1 beschriebenen Gefahren der 
Übertragung von SARS-CoV-2 zu vermeiden. Vor 
diesem Hintergrund muss ein Zwangsmittel ange-
droht werden, das zum sofortigen Erfolg führt. Durch 
ein anderes Zwangsmittel kann nicht wirksam verhin
dert werden, die Übertragung von SARS-CoV-2 zu 
vermeiden und die Bevölkerung wirksam zu schüt-
zen. Insofern ist die Anwendung des unmittelbaren 
Zwanges auch verhältnismäßig.

Zu Ziffer 4:
Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach der öf-
fentlichen Bekanntmachung auf der Homepage der 
Gemeinde Weil im Schönbuch als bekannt gegeben. 
Die Allgemeinverfügung wird auf diese Weise not-
verkündet und kann auf der Homepage der Gemein-
de Weil im Schönbuch aufgerufen und eingesehen 
werden. Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgt 
mit dem „Mitteilungsblatt“ am Donnerstag, 28. Ja-
nuar 2021, Ausgabe Nr. 4.

Sofortige Vollziehung:
Die sofortige Vollziehung gilt kraft Gesetzes nach 
§ 28 Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs. 8 lfSG. Der Wider-
spruch gegen die Allgemeinverfügung hat somit 
keine aufschiebende Wirkung. Die Verfügung gilt 
zunächst bis zum 30. Juni 2021. lm Sinne des Ge-
fahrenabwehrrechts behält sich die Behörde vor, die 
Allgemeinverfügung zu verlängern, falls die Gefahr 
neuer Infektionsketten für das neuartige Coronavi-
rus (SARS-CoV-2) nicht weiter besteht. Eine weitere 
Verzögerung der Anordnungen ist aus Gründen des 
Gesundheitsschutzes nicht vertretbar.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb 
eines Monats nach der öffentlichen Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist 
bei der Gemeinde Weil im Schönbuch, Marktplatz 3, 
71093 Weil im Schönbuch einzulegen.

Hinweis:
Eine Zuwiderhandlung gegen eine Anordnung nach 
§ 28 Abs. 1 Satz 2 IfSG kann gemäß § 75 Abs. 1 Nr. 1 
IfSG mit einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder 
mit einem Bußgeld bestraft werden.

Weil im Schönbuch, 21. Januar 2021

gez.:
Wolfgang Lahl
Bürgermeister
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Gutachterausschuss
Sitzungstermine des Gutachterausschusses  
bei der Gemeinde Weil im Schönbuch  
für das Jahr 2021

Auch im Jahr 2021 ist der Gutachterausschuss für 
die Ermittlung von Grundstückswerten/Verkehrs-
wertgutachten bei der Gemeinde Weil im Schön-
buch tätig.
Fünf Gutachter sowie bei Bedarf ein Vertreter des 
zuständigen Finanzamtes sind unter der Leitung der 
Vorsitzenden, Frau Christine Kraayvanger, mit dieser 
Aufgabe betraut.
In den Aufgabenbereich des Gutachterausschusses 
fällt unter anderem die Ermittlung der Bodenricht-
werte für das Gemeindegebiet und damit die Bereit-
stellung von Marktdaten sowie die Erstellung von 
Gutachten über den Verkehrswert von Immobilien.
Gründe für die Beauftragung dieses unabhängigen 
Gremiums können z. B. Verkaufsüberlegungen, 
Nachlassregelungen oder anhängende Verfahren, 
die einer Klärung des Wertes von Immobilieneigen-
tum bedürfen, sein.
Wenn Sie daran interessiert sind, eine Immobilien-
wertermittlung in Form eines Verkehrswertgutach-
tens über Ihr bebautes oder unbebautes Grundstück 
erstellen zu lassen, genügt ein schriftlicher, formlo-
ser Antrag an:

Geschäftsstelle des Gutachterausschusses  
bei der Gemeinde Weil im Schönbuch,
Frau Ulrike Löffer, Marktplatz 3,  
71093 Weil im Schönbuch. 
Mindestangaben zu einem solchen Antrag sind die 
Angabe von
·  Flurstück-Nummer(n) und/oder der genauen Lage 
(Straße, Hausnummer/Gewann)

·  Eigentümer incl. schriftlicher Vollmacht/-en  
bei mehreren Eigentümern

·  gewünschter Wertermittlungsstichtag.

Weitere Unterlagen müssen bei Bedarf rechtzeitig in 
Absprache vorgelegt werden.
Nach mindestens zwei Begehungen des Grundstü-
ckes/Objektes wird in nichtöffentlicher
Sitzung, über den Verkehrswert beraten und be-
schlossen.
Anschließend wird das Gutachten geschrieben, aus-
gefertigt und dem Antragsteller
/Eigentümer zugesandt.
Damit die Vorbereitung des Gutachtens gewährleis-
tet ist, bitten wir Sie, Ihren Antrag in der Regel bis 
spätestens 4 Wochen vor dem Sitzungstermin bei 
der Geschäftsstelle einzureichen.

Die Sitzungstermine für das Jahr 2021:

Wochentag Datum Uhrzeit
Montag 22.03.2021 18.00 Uhr
Montag 21.06.2021 18.00 Uhr
Montag 18.10.2021 17.00 Uhr
Mittwoch 01.12.2021 17.00 Uhr
Bitte beachten Sie, dass nur maximal zwei Anträge 
pro Sitzungstermin beraten werden
können. Im Entscheidungsfall zählt der Tag des Ein-
gangs des vollständigen Antrages. Die Geschäfts-
stelle behält sich vor, einen Antrag auf die nächs-
te/n Sitzung/en zu verschieben oder auf einen freien 
Sachverständigen zu verweisen.
Diese und weitere Informationen zum Gutachteraus-
schuss fnden Sie in Kürze auf der Homepage der 
Gemeinde Weil im Schönbuch unter www.weil-im-
schoenbuch.de, Rubrik Gutachterausschuss.
Falls Sie noch Fragen haben, steht Ihnen die Lei-
tung der Geschäftsstelle des Gutachterausschus-
ses, Frau Ulrike Löffer, unter der Telefonnummer  
(0 71 57) -12 90 -162 gerne zur Verfügung.

gez. Kraayvanger

Vorsitzende des Gutachterausschusses 

 
 

Suchen Sie einen krisensicheren Arbeitsplatz  
an der frischen Luft? 
 
 

 
Im Bauhof der Gemeinde Weil im Schönbuch (ca. 10.000 Einwohner) gehen in den nächsten 
Monaten zwei Mitarbeiter in den Ruhestand. Für die Wiederbesetzung suchen wir  
 

Landschaftsgärtner oder vielseitige Handwerker (m/w/d) 
 
mit einem Beschäftigungsumfang von jeweils 100%. Die Anstellungen sind unbefristet. 
 
Die Hauptaufgaben sind: 
 

• Pflege und Unterhaltung der gemeindlichen Grünanlagen mit dem Schwerpunkt 
Stauden, Gehölzpflege an öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen 

• Allgemeine Bauhofarbeiten wie Unterhaltung von Straßen und Wegen und von 
Außenanlagen gemeindlicher Einrichtungen, Aus- und Umräumarbeiten, 
Aufbauarbeiten (Tribünen, Podeste, Bestuhlungen), Transporte  

• Winterdienst 
 
Die Wochenarbeitszeit bei Vollbeschäftigung beträgt derzeit 40 Stunden.  
 

Wir erwarten 
 

• Abgeschlossene Berufsausbildung als Gärtner/-in, Landschaftsgärtner/-in (Gesellen- 
oder Meisterbrief) oder eine vergleichbare Qualifikation, z.B. im Zierpflanzenbau. Eine 
berufliche Qualifikation als Handwerker aus anderen Bereichen kommt ebenfalls in 
Frage. 

• Teamfähigkeit, Belastbarkeit und Eigeninitiative 

• Bereitschaft zu selbständigem und eigenverantwortlichem Arbeiten 

• Körperliche Belastbarkeit 

• Führerschein Klasse B (Bewerbungsvoraussetzung) 
 

Ein vorhandener Führerschein der Klasse C ist von Vorteil. Falls kein Führerschein der 
Klassen C vorhanden ist besteht bei persönlicher Eignung die Möglichkeit, diesen nach der 
Probezeit zu erwerben (Kostenübernahme durch die Gemeinde mit 
Rückzahlungsverpflichtung bei Beendigung der Anstellung innerhalb von 5 Jahren). 
 
Einschlägige Berufserfahrung wird begrüßt, ist aber nicht Voraussetzung für eine 
Bewerbung. Wir setzen uns für Chancengleichheit im Beruf ein und ermuntern Frauen zur 
Bewerbung. Schwerbehinderte Bewerber/-innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt. 

 

Wir bieten 
 

� Ein interessantes und vielseitiges Aufgabengebiet 
� leistungsgerechte Bezahlung auf der Grundlage des TVöD mit Zusatzversorgung 
� Ein motiviertes und kompetentes 10-köpfiges Team im Gemeindebauhof 
� Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 
Ihre Bewerbung (Lebenslauf, Kopien der Zeugnisse über Ausbildung und ggf. bisherige 
Tätigkeiten) senden Sie bitte bis 15. Februar 2021 an die Gemeinde Weil im Schönbuch, 
Marktplatz 3, 71093 Weil im Schönbuch. Für weitere Informationen stehen Ihnen der Leiter 
des Bauhofs, Friedrich Heizmann, Telefon 07157 1290-770, Friedrich.Heizmann@Weil-im-
Schoenbuch.de und der Ortsbaumeister, Tobias Ehmann, Telefon 07157/1290-160, 
Tobias.Ehmann@Weil-im-Schoenbuch.de, gerne zur Verfügung.  

 

Zutritt zu den Rathäusern auch weiterhin nur mit Terminvereinbarung  
und mit einer geeigneten Maske
Um einen höheren Infektionsschutz für die Besucher/-innen des Rathauses und für die Beschäftigten 
zu erreichen können die Rathäuser in Weil im Schönbuch, Neuweiler und Breitenstein auch weiterhin 
nur noch nach Vereinbarung eines Termins betreten werden. Zudem muss in den Rathäusern eine 
medizinische Maske oder eine FFP2-Maske getragen werden.
Auf der Homepage der Gemeinde fnden Sie die Ansprechpartner/-innen für Ihr Anliegen mit Telefon-
nummer und Mailadresse.
Wir bitten Sie generell zu prüfen, ob ein persönlicher Gang in eines der Rathäuser unbedingt notwen-
dig ist. Vieles lässt sich telefonisch, per E-Mail oder über eines der Formulare auf unserer Homepage 
beantragen oder regeln. Auch dies ist ein Weg, die Zahl der persönlichen Kontakte mit Menschen 
außerhalb des eigenen Haushalts zu reduzieren.

Die Gemeindeverwaltung informiert
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Familienzentrum Holzgerlingen
Für alle Kurse gilt:

Infos: Telefon (0 70 31) 2 96 19 12
Ort:   Familienzentrum Holzgerlingen,  

Altdorfer Str.5
Anmeldung bitte Online:  
www.familienzentrum-mutpol.de

Aktuelles aus dem Familienzentrum
Auf Grund der aktuellen Corona-Verordnung des 
Landes fnden bis zum 15. Februar 2021 keine Prä-
senzveranstaltungen statt.
Einige Angebote können online stattfnden. Auf un-
serer Homepage www.familienzentrum-mutpol.de 
fnden Sie weitere Informationen.
Unser Büro ist montags bis freitags jeweils von 9.00 
bis 12.00 Uhr besetzt. Darüber hinaus können Sie 
uns gerne eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter 
oder per Mail hinterlassen.

Online-Angebote im Februar
...von Anfang an
Aufklärung und kindgerechte Sexualerziehung
Zeichnung Eltern Kind
Herzliche Einladung zum Online-Vortrag!
Beate Scharfenstein, Ärztin von Pro Familie Böblin-
gen hält einen Vortrag zum Thema kindgerechte Se-
xualerziehung, bei dem auch Raum für Austausch 
und Fragen sein wird.
•	Wann sollen Kinder aufgeklärt werden,  

was dürfen sie wissen?
•	Was ist, wenn sie keine Fragen stellen?
•	Welche Bücher sind für dieses Alter geeignet?
•	Wie können Kinder ein gesundes Gefühl  

für ihre Grenzen und Selbstbestimmung  
über ihren Körper erlernen?

Diese Fragen beschäftigen viele Eltern. Kenntnisse 
über die Entwicklung von Kindern ermöglichen, si-
cher und gelassen mit dem Thema umzugehen und 
in der Familie darüber zu sprechen.

Referetin:   Beate Scharfenstein,  
Ärztin Pro Familia Böblingen

Termin:  Dienstag, 9. Februar 2021,  
19.30 bis 21.00 Uhr

Kosten: 15 Euro
Online Anmeldung  
unter www.familienzentrum-mutpol.de

Religiöses Erleben von Anfang an –  
Spielend Gott entdecken
Die ersten Jahre sind auch für den Bereich der Reli-
gion ganz entscheidend für die weitere Entwicklung 
eines Kindes. Ganz viel hängt davon ab, welche Er-
fahrungen es diesbezüglich macht. Wie kommt also 
dann Gott ganz konkret ins Spiel?
Nach einer theoretischen Einführung bekommen Sie 
konkrete Praxisvorschläge für den Familienalltag: 
Rituale, Fingerspiele, Schachtelgeschichten, prakti-
sche Tipps und Buchvorschläge.
Sie bekommen von den Inhalten ein Skript und wei-
tere Literaturempfehlungen
Referentin:  Martina Liebendörfer,  

Religionspädagogin
Termin:     Mittwoch, 24. Februar 2021, 

20.00 bis 21.00 Uhr
Kosten:   15 Euro
Online-Anmeldung 
unter www.familienzentrum-mutpol.de

Freie Plätze ab März
Holzgerlinger Waldkinder-für Kinder  
von 3 bis 10 Jahren
Die Kinder lernen begleitet durch eine pädagogische 
Fachkraft und eine Erzieherin und Waldpädagogin 
die spannende Welt des Waldes auf eigene Faust 
kennen. Vom Waldkindergarten ausgehend erkun-
den sie den heimischen Wald mit seiner geheimnis-
vollen Tier- und Pfanzenwelt. Sie erleben die Natur 
hautnah und mit allen Sinnen. Achtsamkeit, Kör-
perbewusstsein, Selbstvertrauen wird so auf spie-
lerische Weise gefördert und alle haben viel Spaß 
zusammen.
Dieses Angebot bieten wir in Kooperation mit dem 
Waldkindergarten Holzgerlingen an.
Kursleitung:  Katja Leuschner,  

staatl. Anerkannte Erzieherin
Termine:   12x mittwochs,  

3. März bis 9. Juni 2021,  
jeweils von 14.00 bis 16.30 Uhr

Kosten:   178,00 Euro (inkl. Material)
Mitbringen:   Wetterangepasste Kleidung,  

Trinken & Vesper, ein Sitzkissen 
oder Handtuch

Treffpunkt:   Waldkindergarten,  
Hinter den Weingärten 7  
in Holzgerlingen

Online Anmeldung 
unter www.familienzentrum-mutpol.de

Elternkreis für Eltern von Kindern  
mit Autismus-Spektrum-Störung
Juniorphilosophen, Technikfreaks, Diskussionslieb-
haber, Chaoskönige, Schweigekünstler – die Au-
tismus-Spektrum-Störung eines Kindes ist für jede 
Familie eine Herausforderung und Bereicherung zu-
gleich.
Die vielen Fragen und Entscheidungen rund um All-
tagsgestaltung, Erziehung, Therapie und Schule sind 
oft energiezehrend und langwierig und doch gibt es 
immer wieder auch Erfolge und Entwicklungen.
Der einmal monatlich stattfndende Elternkreis in 
Holzgerlingen bietet die Möglichkeit zum Erfah-
rungs- und Informationsaustausch, zur Vernetzung 
und zur Information über verschiedene Aspekte zum 
Thema Autismus.
Wir laden interessierte Eltern herzlich dazu ein!
Kursleitung:  Julia Lange,  

Diplom Pädagogin

 
 
 
Gemeinde Weil im Schönbuch  
- Landkreis Böblingen - 
 
 
Die Gemeinde Weil im Schönbuch (ca. 10.000 Einwohner) möchte zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt die neu geschaffene Stelle  
 

IT-Betreuung (m/w/d) 
 
in Vollzeit und unbefristet besetzen. 
 
Die Gemeindeverwaltung strukturiert den gesamten Bereich ihrer IuK um und bindet alle 
Außenstellen über VPN an das Verwaltungsnetzwerk an. Die gesamte Serverlandschaft wird 
neu aufgebaut, ausgelagert und von unserem Dienstleister betreut. Der Großteil der 
Endgeräte arbeitet als Thin-Clients auf virtualisierten Rechnern. 
 
Zu den vielfältigen Aufgaben der neuen Stelle gehören.  
 
• Erster Ansprechpartner/-in der Anwender/-innen bei Anwendungsfragen und 

technischen Störungen sowie für den Dienstleister bei Anpassungen und Änderungen 
(Server, Active Directory) 

• Umsetzung des OZG 
• Begleitung der Verwaltungsspitze bei der strategischen Planung der IuK 
• Ansprechpartner und Administrator für das DMS Regisafe und das darauf aufbauende 

Ratsinformationssystem 
• Querschnittsaufgaben in der Telekommunikation 
• Management und Verwaltung der mobilen Endgeräte für Verwaltung und Gremien 

 
Änderungen oder Ergänzungen des Aufgabengebiets bleiben vorbehalten. 
 
 
Wir erwarten von Ihnen: 
 
• Eine abgeschlossene Berufsausbildung im IT-Bereich oder vergleichbare Kenntnisse 

in diesem Tätigkeitsumfeld (einschlägige Berufserfahrung ist von Vorteil)      oder 
• Studium zum BA Public Management mit Vertiefungsbereich „Informationstechnik und 

Management 
• Gute Kenntnisse in der Office-Produktfamilie 
• Team- und Kommunikationsfähigkeit 
• Ein hohes Maß an Eigeninitiative und Einsatzbereitschaft 
• Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein, 
• Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterbildung 

 
Der Führerschein Klasse B ist Voraussetzung für eine Bewerbung. Schwerbehinderte 
Personen werden bei ansonsten gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt 
 
Wir bieten 
 
� eine interessante und verantwortungsvolle Beschäftigung im Öffentlichen Dienst 
� Eine unbefristete Anstellung auf der Grundlage des TVÖD (erhöhte Wochenarbeitszeit 

40 Stunden)  
� Eine leistungsgerechte Bezahlung bis zur Entgeltgruppe 10, wenn die persönlichen 

Voraussetzungen vorliegen 
� Gute Weiterbildungsmöglichkeiten 
 
Ihre aussagefähige Bewerbung (Lebenslauf, Kopien der Zeugnisse über Ausbildung oder 
Studium, bisherige Tätigkeiten) senden Sie bitte schriftlich oder per Email bis 12. Februar 
2021  an die Gemeinde Weil im Schönbuch, Marktplatz 3, 71093 Weil im Schönbuch. Für 
weitere Informationen steht Ihnen der Leiter des Hauptamts (Martin Feitscher (Telefon 07157 
1290-142, Martin.Feitscher@Weil-im-Schoenbuch.de) gerne zur Verfügung.  
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Termine:   1x monatlich montags,  
19.00 bis 21.00 Uhr  
am 15. März, 19. April, 17. Mai, 
14. Juni, 19. Juli, 20. September, 
18. Oktober 2021, 15. November, 
13. Dezember 2021, 17. Januar 
2022 und 21. Februar 2022

Kosten:     Dieses Angebot fndet mit Un-
terstützung des Landesprojekts 
STÄRKE statt und ist deshalb für 
Sie kostenlos

Ort:    Familienzentrum Holzgerlingen
Online Anmeldung: 
unter www.familienzentrum-mutpol.de

Wir suchen ab sofort:

Flexible und zuverlässige Mitarbeiter*in (m/w/d) 
für unser Catering
Für die Veranstaltungen in unserem Haus wünschen 
wir uns eine freundliche und tatkräftige Unterstüt-

zung, die Aufgaben im Rahmen einer geringfügigen 
Beschäftigung, teilweise auch am Wochenende, 
übernehmen kann. Das Aufgabengebiet umfasst 
auch hauswirtschaftliche Tätigkeiten. Vorausset-
zung ist ein Führerschein Klasse B und ein Auto für 
kleinere Transportfahrten. Haben wir Ihr Interesse 
geweckt? Dann richten Sie Ihre Bewerbung bit-
te bis zum 15. Februar 2021 per Mail an: frasch@ 
mutpol.de Nähere Auskünfte erhalten Sie unter:  
Telefon (0 70 31) 2 96 19 10.

Hauswirtschafter*in/Hausmeister*in (m/w/d)  
mit Spaß an unterschiedlichen Tätigkeiten
Für unsere Räume bei Mutpol und im Familienlädle in 
Holzgerlingen suchen wir eine handwerklich begab-
te, fexible und zupackende Person. Wir freuen uns 
über eine/n Mitarbeitende/n, die uns mit ca. 5 Stun-
den pro Woche in geringfügiger Beschäftigung un-
terstützen kann. Voraussetzung ist ein Führerschein 
Klasse B und ein Auto für kleinere Transportfahrten. 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann richten Sie 

Ihre Bewerbung bitte bis zum 15. Februar 2021 per 
Mail an: frasch@mutpol.de Nähere Auskünfte erhal-
ten Sie unter: Telefon (0 70 31) 2 96 19 10.

Familienlädle Holzgerlingen
Ab jetzt neu: Abholservice im Familienlädle!
Sie benötigen zur Abwechslung neue Spiele, Puzzle, 
Bücher oder suchen Kleidung für ihr Kind?
Dann melden Sie sich bei uns! Sie können ihre Ware 
im Familienlädle abholen!

So funktioniert‘s:
•	Schreiben Sie eine E-Mail an familienzentrum 

@mutpol.de oder rufen Sie uns an unter  
Telefon (0 70 31) 2 96 19 12.
•	Geben Sie an, welche Größe und welche  

Kleidungsstücke Sie benötigen oder welche Art 
von Spielen, Puzzle Büchern Sie wünschen
•	Wir suchen eine Auswahl ihrer gewünschten  

Artikel zusammen und nehmen Kontakt  
mit Ihnen auf
•	Dann vereinbaren wir einen Termin mit Ihnen,  

an dem Sie ihre Sachen abholen können
•	Die Bezahlung erfolgt vor Ort in Bar.
Wir freuen uns, wenn Sie uns mit dem Einkauf un-
terstützen!
Das Familienlädle befndet sich in Holzgerlingen in 
der Tübinger Straße 43.
Ansprechpartnerinnen:
Susanne Binder und Sarah Huber
Telefon (0 70 31) 2 96 19 12
familienzentrum@mutpol.de

Jubilare

Wir gratulieren unseren Jubilaren – auch denen, 
die aus irgendwelchen Gründen nicht genannt 
sein wollen – sehr herzlich zu ihrem Ehrentag und 
wünschen ihnen Gesundheit und persönliches 
Wohlergehen.

Die Jugendsozialarbeit 
informiert

JUGENDHAUS NEON
Seesteige 12, 71093 Weil im Schönbuch
Wenn ihr Ideen, Anregungen, Fragen oder Probleme 
zum Thema Jugend habt meldet euch gerne bei:

Jugendreferentin:  
Mahendra Scharf, 
Tel. (01 75) 9 33 77 16
E-Mail: scharf@waldhaus-jugendhilfe.de

Ganztagesbetreuung GMS:  
Marielle Bohm und Lucrezia Cicciu
Tel. (01 72) 7 67 36 35,  
E-Mail: gtb-weil@waldhaus-jugendhilfe.de

Schulsozialarbeit GMS:  
Niko Bittner
Tel. (01 72) 2 02 19 16,  
E-Mail: ssa-weil@waldhaus-jugendhilfe.de

Gemeinde Weil im Schönbuch 
 

 

Für unsere neue Kita Weil Mitte und weitere Einrichtungen suchen wir  
 

pädagogische Fachkräfte (m/w/d) 
 
 

in Voll- und Teilzeit. 

Wir erwarten von allen pädagogischen Fachkräften Interesse für die 
konzeptionelle Weiterentwicklung der Arbeit, Freude am Lernen im 
Team und mit den Kindern und eine wertschätzende Haltung allen 
gegenüber. 

Wir bieten Ihnen: 
� einen anspruchsvollen und abwechslungsreichen Arbeitsplatz 
� gute Rahmenbedingungen durch ein gemeindespezifisches QM-

System 
� differenzierte Fortbildungsmöglichkeiten  
� Vernetzung mit allen Einrichtungen der Gemeinde durch AG’s und 

kollegiale Beratung 
� Vergütung nach dem TVöD-SuE und Übernahme der 

Stufenlaufzeit bestehender Arbeitsverhältnisse. 
 

Anstellungsgrundlage ist der TVÖD/TV-SuE. Die Wochenarbeitszeit 
bei Vollbeschäftigung beträgt 40 Stunden. 
 

Ihre Fragen beantworten gerne Frau Sandra Thelen-Boigs, päd. 
Gesamtleitung (Tel. 07157/1290-126, E-Mail: Sandra.Thelen-
Boigs@Weil-im-Schoenbuch.de) und Herr Martin Feitscher, Hauptamt 
(Tel. 07157/1290-142, Martin.Feitscher@Weil-im-Schoenbuch.de).  
 

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung (schriftlich oder per E-Mail)  bis 
zum 12.02.2021 an das Bürgermeisteramt Weil im Schönbuch, 
Marktplatz 3, 71093 Weil im Schönbuch. 
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Fundsachen

Gefunden bzw. abgegeben wurden:

Ein Haustürschlüssel

Zwei Schlüssel im Mäppchen

Ein Haustürschlüssel am Band

Abzuholen bzw. zu erfragen auf dem Rathaus  
an der Pforte bei Frau Schelske

Verschenkbörse

Der Gemeindeverwaltung sind die nachfolgenden 
Gegenstände zur kostenlosen Abgabe gemeldet 
worden. Setzen Sie sich bitte bei Interesse mit der 
angegebenen Telefonnummer in Verbindung

 Gegenstand Telefon
9  4 Winterreifen  (0 70 31) 65 55 88 

mit Felgen 235/50 R18 97V 
Esszimmertisch  
mit Rauchglas  
und das Gestell in Metall Silber  
180 cm x 200 cm 
Bettgestell in Kiefer  
mit Rost und Matratze  
120cm x 200cm 

10  Ca. 60 LP´s von (01 57) 30 71 16 72  
verschiedenen Interpreten 

11  Dia-Projektor  (0 70 31) 65 12 84 
und Leinwand mit Stativ  

Wer etwas verschenken möchte, kann sich wäh-
rend der üblichen Sprechzeiten im Rathaus an Frau 
Schelske (Pforte), Telefon 12 90-0 wenden. Bitte 
melden sie sich auch dann wieder, wenn der Gegen-
stand vergeben wurde.

Ortsbücherei
Neuweiler

Bestellung / Terminvergabe:

Schönbuchstr. 17 
Im Rathaus

Öffnungszeiten:
Montag und Donnerstag
15.00 bis 17.00 Uhr

Ab Montag 1.Februar könnt ihr 
eure Medien Online bestellen.

Bestellung / Terminvergabe:

•	Sucht in unserer Medienliste:
      https://neuweiler.weil-im-schoenbuch.de/de/ 

Einrichtungen/Buecherei nach euren Lieblings-
medien und stellt eure Wunschliste zusammen

•	Bestellung bitte per Mail an: kinderbuecherei.
neuweiler@web.de
•	bis Sonntag 16.00 Uhr  

für Montags-Abholung
•	bis Mittwoch 16.00 Uhr  

für Donnerstags-Abholung
•	Der Termin wir euch per Mail mitgeteilt. Wenn 

es euch nicht möglich ist zu diesem Termin zu 
kommen meldet euch bitte!
•	 keine Neukundenkonten möglich

 

Die WALDHAUS Jugendhilfe startet ein neues Projekt im Landkreis Böblingen: 

KIZ+ Hilfen aus einer Hand - Mehr Geld für Familien mit kleinem Einkommen  

 

Das Waldhaus Projekt KiZ+ richtet sich an Eltern und Familien, die: 

 keine Leistungen vom Jobcenter bekommen  

 für mindestens ein im Haushalt lebendes Kind Kindergeld beziehen oder für dieses 

berechtigt sind. 

 ein kleines Einkommen haben (z.B. Arbeitslohn, Selbständigkeit oder Minijob, 

Arbeitslosengeld I, Elterngeld, BAföG, Erwerbsminderungsrente, Rente) 

 sich in besonderen Situationen befinden, wie z.B. Verdienstausfälle durch Kurzarbeit  

Worum geht es? 

KiZ+ hilft Ihnen, einen Überblick über bestehende Unterstützungsangebote zu bekommen und 

diese zu beantragen, wie z.B.:  

 Kinderzuschlag (KiZ) bis zu 185 € pro Kind 

 und/ oder Wohngeld 

 Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT)  

Gelder aus dem BuT sind gezielt für Ihre Kinder, zB: 

Übernahme der KiTa-Gebühren, Gelder für Schulbedarf, die Monatsfahrkarte, Nachhilfe, 

Mittagessen, Sportvereine oder Musikunterricht. 

KiZ+ bietet auch Hilfe bei der beruflichen Orientierung und bei der Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf.  

 

Wir arbeiten mobil und bieten nach Bedarf unter der Berücksichtigung der Hygieneregeln auch 
Hausbesuche an. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf! 

 

Ihre Ansprechpartner*innen im Landkreis Böblingen: 

 

Sindelfingen:  

Uli Mössinger, Mobil: 0151 7055 4633, E-Mail: moessinger@waldhaus-jugendhilfe.de  

 

Schönbuchlichtung/Herrenberg und Gäu:  

Christine Weinmann, Tel.: 07034 9317471, Mobil: 0151 7201 0976  

E-Mail: c.weinmann@waldhaus-jugendhilfe.de  
 

Leonberg:  

Heike Diekmann, Mobil: 0151 7201 2216, E-Mail: h.diekmann@waldhaus-jugendhilfe.de 

 

Das Projekt KiZ+ wird im Rahmen des Programms „Akti(F)-Aktiv für Familien und ihre Kinder“ durch das 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.  

Datum Uhrzeit Straße zul. 
Ges. 

Gesamt- 
Zahl 

bean 
stand 
Fzg. 

% Max. 
km/h 

22.12.2020 06.05 – 12.05 Uhr B 464  70 1331 43 37 98 

08.01.2021 06.10 – 12.12 Uhr B 464 Weißer Stein 70 1379 36 2,6 95 

13.01.2021 06.19 – 08.23 Uhr Arthur-Hecker-Straße 50 68 2 2,9 66 

 09.15 – 12.20 Uhr B 464 70 773 29 3,7 102 

 

Durchführung von Geschwindigkeitskontrollen 
 
Im Rahmen der Verkehrsüberwachung wurden die Geschwindigkeiten der Kraftfahrzeuge 
überprüft. Die vorgenommenen Lichtschrankenmessungen brachten folgendes Ergebnis: 

Verkehr
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Abholung:
•	Nur am vereinbarten Termin!
•	Die Bücher werden im Foyer  

für euch bereitgestellt
•	Bitte bringt eure eigene Tasche mit

Rückgabe:
•	 am Termin des Abholens
•	oder per Mail einen eigenen Rückgabetermin 

vereinbaren

Bitte haltet die ausgegebenen Termine  
pünktlich ein!

Begegnungsstätte
Weil im Schönbuch

Bis auf Weiteres, sind alle Veranstaltungen in der 
Seniorenwohnanlage und Begegnungsstätte ab-
gesagt.

Wir freuen uns, Sie hoffentlich bald wieder bei 
uns begrüßen zu dürfen.

Bleiben Sie gesund.

Nachrichten Landratsamt

Direktvermarktung durch Bauern- 
höfe im Landkreis Böblingen
Den einzigartigen Geschmack  
der Heimat genießen

Der Internetauftritt mit allen Angeboten der landwirt-
schaftlichen Betriebe im Landkreis Böblingen, die 
ihre Erzeugnisse direkt vermarkten, wurde komplett 
aktualisiert.
„Bauern Bieten“ – seit vielen Jahren steht dieser 
Slogan für qualitativ hochwertige Lebensmittel, die 
unsere bäuerlichen Betriebe im Landkreis erzeugen 
und direkt ab Hof oder auf den Wochenmärkten zum 
Kauf anbieten. Qualität und Frische aus erster Hand 
– damit können Verbraucher selbst bestimmen, wo-
her ihre Nahrungsmittel stammen. Außerdem kön-
nen sich Kunden vor Ort beim Erzeuger über Pro-
duktion, Verarbeitung und Qualität informieren.
Beim Bauern direkt einzukaufen bedeutet, den ein-
zigartigen Geschmack der Heimat zu genießen. Das 
Angebot ist vielfältig: Saisonales Obst und Gemü-
se, Getreide und Getreideprodukte, Eier, Milch und 
Milchprodukte, selbstgemachte Teigwaren und 
Fruchtaufstriche, Wurst und Fleischspezialitäten so-
wie Saft, Most und Wein.

Der Einkauf auf dem Bauernhof stärkt die heimische 
Landwirtschaft und sichert damit eine ökologisch 
hochwertige und vielseitige Kulturlandschaft – auch 
als Naherholungs- und Naturraum. Nur mithilfe des 
großen Engagements der Bauern lässt sich diese 
Kulturlandschaft auch in Zukunft erhalten.

Rund um die Uhr kann man bei Betrieben einkau-
fen, die zusätzlich 24-Stunden-Verkaufsautomaten 
bereitstellen. Dieses Angebot ist im Internet-Ver-
zeichnis jeweils unter „Öffnungszeiten/Sonstiges“ 
ergänzt.
Außerdem sind auf den Seiten auch Erlebnisange-
bote aufgeführt wie Reiten, Feiern auf dem Bauern-
hof, „Besenwirtschaften“ oder sonstige Angebote.
Alle Infos gibt es unter www.BauernBieten.de

Eine Taskforce soll Impfwillige  
bei der Anmeldung unterstützen
Landrat Roland Bernhard: „Ich begrüße den Vor-
stoß des DRK ausdrücklich, mithilfe der Ortsver-
bände vor Ort die Menschen zu unterstützen.“
Vor Kurzem waren die Impftermine für die meisten 
Kreisimpfzentren im Land freigeschaltet worden, je-
doch mit viel zu wenig verfügbaren Terminen für all die 
impfwilligen Menschen in der ersten Personengrup-
pe. Im Landkreis Böblingen öffnet das dortige Krei-
simpfzentrum in Sindelfngen zunächst gar nicht mit 
Vor-Ort-Terminen. Angesichts der geringen Menge an 
Impfdosen fährt man hier die Strategie, rein mobil zu 
starten, d.h. allen Impfstoff in die Mobilen Teams zu 
geben, die damit die Altenpfegeheime anfahren. Zu-
dem geht ein Anteil von 20% an die Kliniken.
Im Landratsamt kommt hierzu viel Frust und Ent-
täuschung an. Viele Bürgerinnen und Bürger fragen 
nach, sind hilfos, wissen nicht wie sie an Termine 
kommen sollen. „Ich habe Verständnis für jede und 
jeden, der jetzt enttäuscht und auch verärgert ist“, 
betont Landrat Roland Bernhard. „An der Tatsache, 
dass der Impfstoff knapp ist, können wir nichts än-
dern. Aber auch die Situation rund um die Termin-
vergabe ist unbefriedigend und viele der älteren 
Menschen sind mit den Anmeldeformalitäten über-
fordert.“
Gleichwohl bittet der Landrat darum, die nun über-
all entstehenden Ideen zur Unterstützung zu kana-
lisieren und abzustimmen. Niemandem sei gehol-
fen, wenn kreisweit verschiedene Hilfen entstehen. 
Vielmehr sucht man den Schulterschluss mit dem 
Deutschen Roten Kreuz (DRK), wo die nötige Helfe-
rinfrastruktur ohnehin bereits vorhanden ist und ein 
entsprechendes Konzept bereits vorliegt.

Online-Vortrag „Faszinierende Faszien“  
– Ein Vortrag zum Mitmachen 

mit Aylin Bergemann 
Dienstag, 16. Februar von 19.00 – 20.30 Uhr 

 
 Für den Online-Vortrag benötigen Sie: 
 - PC/ Laptop mit Kamera, Lautsprecher & Mikrofon  
 - Alternativ: tablet mit der App Zoom  
 - Internetzugang 
 – 1 Tennisball und 1 Jutebeutel 
 – ausreichend Platz und eine Wand für die Mitmach-Übungen 

 
Die Teilnahme ist kostenfrei.  

Anmeldung erforderlich: tina.braun@weil-im-schoenbuch.de 
Sie erhalten zeitnah einen Link zur Teilnahme. 

Der Vortrag erfolgt mit Hilfe des Programms Zoom.  
Eine Installation auf Ihrem PC ist nicht zwingend erforderlich. 

 
In Kooperation mit: LandFrauen Kreisverband Böblingen 
  
   
 
 
 
  
 Marktplatz 2 
 71093 Weil im Schönbuch, Telefon: 07157 / 1290-136 
  

Ortsbücherei
Weil im Schönbuch
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Das DRK plant, eine „Corona-Impfhilfe“ ins Leben zu 
rufen. Ziel sei, so heißt es im entsprechenden Auf-
ruf des DRK, eine Hotline einzurichten, an die sich 
impfwillige Menschen des Landkreises Böblingen 
wenden können, die Unterstützung bei der Anmel-
dung zum Impftermin benötigen. Außerdem soll eine 
„Task Force“ eingerichtet werden, die bei Bedarf zu 
den Menschen fährt und vor Ort behilfich ist, die 
Menschen über das Onlineportal für eine Impfung 
anzumelden. „Ich begrüße diese Idee ausdrücklich 
und danke dem DRK für dieses tolle Engagement“, 
so der Landrat.

Corona-Hotline  
sonntags geschlossen
Samstags neu von 9.00 bis 13.00 Uhr
Anruferaufkommen ist erheblich zurückgegangen
Die Corona-Hotline des Landkreises Böblingen ist 
ab dem kommenden Wochenende sonntags nicht 
mehr besetzt. Die Rufnummer 07031 663-3500 ist 
Montag bis Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr erreichbar 
und – neue Uhrzeit – samstags von 9.00 bis 13.00 
Uhr.
„Das Aufkommen an Anrufen ist so zurückgegan-
gen, dass wir diesen Schritt rechtfertigen können“, 
so Gesundheitsamtsleiterin Dr. Leher.
Bei der Hotline können sich Menschen melden, die 
Fragen zur Quarantäne haben oder als Kontaktper-
son einer infzierten Person einen Testtermin in den 
Testzentren des Landkreises ausmachen wollen.

Medizinische Masken auch 
 in den Rathäusern und im  
Landratsamt Böblingen
Gemeinsamer Appell aller Kommunen  
im Landkreis und der Landkreisverwaltung
Mit Inkrafttreten der erneut geänderten Coro-
na Verordnung des Landes zum heutigen Datum,  
25. Januar 2021, ist auch die Pficht zum Tragen 
medizinischer Masken an Arbeits- und Betriebsstät-
ten eingeführt worden. Das betrifft auch die Behör-
den, wie beispielsweise das Landratsamt und die 
Rathäuser der Städte und Gemeinden.
Ab heute gilt, dass Mitarbeitende dort, die den nö-
tigen Abstand nicht einhalten können, medizinische 
Masken tragen müssen, d.h. FFP2-Masken oder 
sog. „OP-Masken“. Die Landkreisverwaltung und 
die kommunalen Verwaltungen haben sich in ihrer 
AG Corona dahingehend abgestimmt, dass die Re-
gelung auch für Besucher der Behörden gilt, die ei-
nen notwendigen Behördengang erledigen müssen.
Deshalb gilt: Ab sofort muss beim Besuch der 
Rathäuser oder des Landratsamts eine medizini-
sche Maske getragen werden. Stoffmasken reichen 
nicht mehr aus. Ohnehin gilt, dass ein Zutritt nur 
nach vorheriger Terminvereinbarung möglich ist. Wo 
es machbar ist, sollte dem Kontakt über das Telefon 
oder per E-Mail der Vorrang gegeben werden.

Aus den Schulen

Informationsangebote  
des Kaufmännischen Schulzentrums
Virtuelles „ks-bb open“
Das Kaufmännische Schulzentrum Böblingen bietet 
virtuelle Informationsmöglichkeiten ab spätestens 
dem 6. Februar 2021 auf der Webseite www.ks-bb.
de an. Dort fnden Sie die Präsentationen unse-
rer Vollzeitschularten, unsere Flyer zum Download, 

sowie den Link zu unserem Reservierungssystem, 
über das Sie sich zur individuellen Online-Beratung 
anmelden können. Gerne können Sie, um von uns 
stets auf dem Laufenden gehalten zu werden, beim 
Besuch unserer Webseite, unseren RSS-Feed abon-
nieren.

Die Schularten und Abschlüsse, über die Sie 
sich informieren können, sind im Einzelnen:
•	Wirtschaftsgymnasium: Abitur in drei Jahren,
•	Kaufmännische Berufskollegs: In den Berufskol-

legs 1 + 2, Wirtschaftsinformatik und Fremdspra-
chen kann in zwei Jahren die Fachhochschulreife 
und mit Zusatzprüfung der „Staatlich geprüfte 
Wirtschaftsassistent“ erworben werden. Wer zum 
mittleren Bildungsabschluss auch eine abge-
schlossene Berufsausbildung im kaufmännischen 
oder verwaltungstechnischen Bereich besitzt, 
kann im einjährigen Berufskolleg zum Erwerb  
der Fachhochschulreife die Fachhochschul- 
reifeprüfung ablegen.
•	Berufsfachschule Wirtschaft: Die Aufnahme  

in die Berufsfachschule setzt einen Hauptschul-
abschluss voraus und führt in zwei Jahren zur 
Fachschulreife, die einem mittleren Bildungs- 
abschluss entspricht.
•	AV-Dual (nur individuelle Beratung). Dies  

beinhaltet die gezielte Ausbildungsvorbereitung  
und ermöglicht den Erwerb eines Hauptschulab-
schlusses. 

Unsere Flyer und weiteren Info-Materialien können 
ebenfalls unter Telefon (0 70 31) 4 35 66-0 oder per 
E-Mail vschule@ks-bb.de angefordert werden.
Anmeldeschluss für die Vollzeitschularten ist der  
1. März 2021 (Änderungen durch das Kultusministe-
rium möglich).
Anmeldungen für das WG und die BKs sind nur  
online möglich unter: www.schule-in-bw.de.
Die Anmeldung für BKFH, BFW und AV Dual erfolgt 
über das Anmeldeformular direkt an der Schule.
 

VHS BB-Sif Außenstelle 
Weil im Schönbuch

Hauptstraße 62 (Seniorenwohnanlage)

Sprechzeiten:  
montags  10.00 Uhr bis 12.00 Uhr  
donnerstags  10.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Telefon: (0 70 31) 64 00-78
E-Mail: weil@vhs-aktuell.de

Willkommen in der vhs.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Aidlingen, Altdorf, Hildrizhausen, Ehningen, Grafenau, Holzgerlingen, Magstadt, 
Maichingen, Schönaich, Steinenbronn, Waldenbuch, Weil im Schönbuch

Böblingen
Sindelfngen 

www.vhs-aktuell.de
Adult Education Center

Université Populaire 

Universidad Popular

Februar 2021 – September 2021
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Klimawandel 
Sven Plöger, Diplom-

Meteorologe und 

Klimaexperte, über 

Frühlingsbeginn und 

Klimaveränderungen

Kurswandel  
1.500 Präsenzkurse 

in Kleingruppen:  

sich treffen, begegnen  

und austauschen 

in der vhs.

Lernwandel 
500 Live-Webinare 

aus allen  

Fachbereichen  

online auf  

webinare-vhs.de

noch ist es 
d r a u ß e n 
recht win-
terlich, aber 
freuen Sie 
sich auch 
schon auf 
w ä r m e r e s 
Wetter und 
ein Ende 
des Lock-
downs? Die 
gute Nach-
richt lautet: 
Der Frühling 
in der vhs. 
lässt nicht 
mehr lange 
auf sich 
warten.

Schon jetzt können Sie sich aus dem neuen vhs.Pro-
gramm Ihre Lieblingsveranstaltung aussuchen.

Denken Sie daran, sich rechtzeitig anzumelden, 
denn einige Veranstaltungen des Sommersemesters 
beginnen schon ab dem 22. Februar 2021.
Alle 1.500 Kurse, Workshops, Seminare, Vorträge 
und Webinare fnden Sie wie gewohnt zur Buchung 
auf www.vhs-aktuell.de.
Falls Sie die neue vhs.Programmzeitschrift noch 
nicht haben: Sie liegt kostenlos in mehr als 80 
Auslagestellen zum Mitnehmen bereit, darunter 
SB-Bereiche der Kreissparkasse Böblingen und der 
Vereinigten Volks- und Raiffeisenbanken, das breun-
ingerLand Sindelfngen, die Mercaden Böblingen 
und die real.-Märkte.
Außerdem können Sie die vhs.Programmzeitschrift 
´Frühling´ als E-Paper durchblättern.
In den Faschingsferien, ab Montags, 15. Februar 
2021, fndet die vhs.Kinderuni live online statt. Zu 
vier spannenden Vorlesungen laden wir alle Kinder 
zwischen acht und zwölf Jahren herzlich ein. Nach 
der Anmeldung erhalten die Kinder den Link zum 
Webinar. Dieses Mal dreht sich alles um eine bes-
sere Zukunft, Mammuts, Tierbeobachtung aus dem 
Weltall und die Zauberschule Informatik.

Vor Semesterstart warten auch in den nächsten Wo-
chen noch viele Online-Angebote auf Sie.
Ein schönes und entspanntes Wochenende wün-
schen Ihnen

Ihr vhs.Team

In folgenden Kursen und Veranstaltungen  
die bereits zu Semesterbeginn beginnen  
sollten haben wir noch freie Plätze:

Hatha Yoga
Kurs-Nr.: 325 594 61
Heike Mühlen
montags, 18.00 bis 19.30 Uhr,  
ab 22. Februar 2021, 14-täglich, 16 Ustd., 8 Termine,
Neuweiler
Schule
84,- Euro
Eigene Matte erforderlich!

Hatha Yoga
Kurs-Nr.: 325 595 61
Heike Mühlen
montags, 18.00 bis 19.30 Uhr,  
ab 1. März 2021, 14-täglich, 16 Ustd., 8 Termine,
Neuweiler
Schule
84,- Euro
Eigene Matte erforderlich!

Hatha Yoga
Kurs-Nr.: 325 560 61
Franziska Steeb
montags, 19.45 bis 21.15 Uhr,  
ab 22. Februar 2021, 14-täglich, 16 Ustd., 8 Termine,
Neuweiler
Schule
84,- Euro

Hatha Yoga
Kurs-Nr.: 325 561 61
Franziska Steeb
montags, 19.45 bis 21.15 Uhr,  
ab 1. März 2021, 14-täglich
16 Ustd., 8 Termine,
Neuweiler
Schule
84,- Euro

Ausgleichsgymnastik für Frauen
In diesem Kurs werden durch Bewegung und Gym-
nastik, mit und ohne Handgerät, die Koordination, 
Kondition und auch die Entspannung gefördert.  
Für Abwechslung sorgen Tanz und Spiel.

Kurs-Nr.: 334 705 61
Karin Bieg
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montags, 19.00 bis 20.00 Uhr,  
ab 22. Februar 2021, 21 Ustd., 16 Termine,
Weil im Schönbuch
Gemeinschaftsschule
78,- Euro

Ausgleichsgymnastik für Frauen
Kurs-Nr.: 334 710 61
Karin Bieg
montags, 20.00 bis 21.00 Uhr,  
ab 22. Februar 2021, 21 Ustd., 16 Termine,
Weil im Schönbuch
Gemeinschaftsschule
78,- Euro

Tiefenwirksames Muskeltraining 
mit Flexibar & Pilateselementen
Mit Hilfe des original Flexi-Bar (Trainingsgerät aus 
dehnbarem Fiberglasstab) und Elementen aus dem 
Pilates wird die Tiefenmuskulatur aufgebaut und ge-
stärkt. Zusätzliches Stabilitätstraining (vornehmlich 
Übungen auf instabilen Untergründen wie Balance 
Pads) zielt besonders auf Koordination und Tiefen-
sensibilität ab. Die refektorische Muskelaktivität 
sowie die Stabilisierung der Gelenkmuskeln wird 
gefördert und so die Haltung verbessert und die Ge-
samtmuskulatur intensiv trainiert. Ein effektives Po-
wer-Training besonders für Bauch und Rücken!
Kurs-Nr.: 352 550 61
Ellen Lamparter, Ira Stoppok
montags, 20.20 bis 21.20 Uhr,  
ab 22. Februar 202,
21 Ustd., 16 Termine,
Neuweiler
Halle
82,- Euro

Rückengymnastik
Rückenschmerzen werden ausgelöst durch falsche 
oder einseitige Bewegungen, Haltungsfehler und 
Stressfaktoren (psychosomatischen Ursprungs). 
Ziel des Kurses ist es, Verspannungen zu lösen, ge-
schwächte Muskelgruppen zu kräftigen, die Wirbel-
säule und ihre umliegenden Gelenke beweglich zu 
machen und die richtige Körperhaltung zu verbes-
sern. Es wird ganzheitlich gearbeitet, die Körperwahr-
nehmung intensiviert und so die Lebensqualität ver-
bessert. Bitte befragen Sie vor dem Kurs Ihren Arzt.
Kurs-Nr.: 335 593 61
Ira Stoppok
dienstags, 13.30 bis 14.30 Uhr,  
ab 23. Februar 2021,21 Ustd., 16 Termine,
Breitenstein
Halle
73,- Euro

Rückengymnastik
Kurs-Nr.: 335 594 61
Ira Stoppok
dienstags, 14.30 bis 15.30 Uhr, ab 23. Februar 2021, 
21 Ustd., 16 Termine,
Breitenstein
Halle
73,- Euro

Pilates
Kurs-Nr.: 343 328 61
für Einsteiger und TeilnehmerInnen mit Vorkenntnissen
Ira Stoppok
dienstags, 16.45 bis 17.45 Uhr,  
ab 23. Februar 2021, 21 Ustd., 16 Termine,
Neuweiler
Halle
74,- Euro
Für Neueinsteiger: Einführung in Atemtechnik und 
Hintergründe des Pilates nur am ersten Kurstermin.

Fitness-Mix
Kurs-Nr.: 351 482 61
Ellen Lamparter
mittwochs, 19.45 bis 20.45 Uhr,  

ab 24. Februar 2021, 21 Ustd., 16 Termine,
Weil im Schönbuch
Sportzentrum
75,- Euro

Fitness-Mix
Kurs-Nr.: 351 484 61
Ellen Lamparter
mittwochs, 20.50 bis 21.50 Uhr,  
ab 24. Februar 2021, 21 Ustd., 16 Termine,
Weil im Schönbuch
Sportzentrum
75,- Euro

Hatha Yoga
Kurs-Nr.: 325 553 61
Gabriele Schulz
montags, 9.00 bis 10.15 Uhr,  
ab 1. März 2021, 14-täglich, 12 Ustd., 7 Termine,
Neuweiler
Schule
65,- Euro

Hatha Yoga
Kurs-Nr.: 325 555 61
Gabriele Schulz
montags, 10.30 bis 11.45 Uhr,  
ab 1. März 2021, 14-täglich, 12 Ustd., 7 Termine,
Neuweiler
Schule
65,- Euro

Yoga - Schwerpunkt Beckenboden
Dieser Kurs bietet die Gelegenheit, durch spezielle 
Entspannungs-, Atem-, Wahrnehmungs- und Kon-
zentrationsübungen den eigenen Beckenboden 
besser kennen zu lernen. Es werden Methoden auf-
gezeigt, um die entsprechende Muskulatur zu kräfti-
gen und zu entspannen. Der Kurs ist gleichermaßen 
für Frauen geeignet, die vorbeugend etwas für ih-
ren Beckenboden tun möchten. Aber auch alle, die 
Beschwerden haben und durch regelmäßiges Üben 
Linderung erfahren möchten, bekommen hier Mög-
lichkeiten an die Hand, die helfen können.
Kurs-Nr.: 322 425 61
Gabriele Schulz
mittwochs, 9.15 bis 10.45 Uhr,  
ab 3. März 2021, 28 Ustd., 14 Termine,
Neuweiler
Halle
106,- Euro

Yoga auf dem Stuhl
Kurs-Nr.: 322 326 61
Gabriele Schulz
mittwochs, 11.00 bis 12.15 Uhr,  
ab 3. März 2021, 14-täglich, 12 Ustd., 7 Termine,
Neuweiler
Schule
72,- Euro

Hatha Yoga
Kurs-Nr.: 325 597 61
Gabriele Schulz
mittwochs, 18.00 bis 19.30 Uhr,  
ab 3. März 2021, 14-täglich, 14 Ustd., 7 Termine,
Breitenstein
Schule
75,- Euro

Hatha Yoga
Kurs-Nr.: 325 592 61
Gabriele Schulz
mittwochs, 18.00 bis 19.30 Uhr,  
ab 10. März 2021, 14-täglich, 14 Ustd., 7 Termine,
Breitenstein
Schule
75,- Euro

Hatha Yoga
Kurs-Nr.: 325 593 61
Gabriele Schulz

mittwochs, 19.45 bis 21.15 Uhr,  
ab 3. März 2021, 14-täglich, 14 Ustd., 7 Termine,
Breitenstein
Schule
75,- Euro

Hatha Yoga
Kurs-Nr.: 325 596 61
Gabriele Schulz
mittwochs, 19.45 bis 21.15 Uhr,  
ab 10. März 2021, 14-täglich, 14 Ustd., 7 Termine,
Breitenstein
Schule
75,- Euro

Rückengymnastik
Kurs-Nr.: 335 598 61
Ira Stoppok
mittwochs, 17.30 bis 18.30 Uhr,  
ab 3. März 2021, 14-täglich, 11 Ustd., 8 Termine,
Weil im Schönbuch
Gemeinschaftsschule
63,- Euro

Rückengymnastik
Rückenschmerzen werden ausgelöst durch falsche 
oder einseitige Bewegungen, Haltungsfehler und 
Stressfaktoren (psychosomatischen Ursprungs). 
Ziel des Kurses ist es, Verspannungen zu lösen, ge-
schwächte Muskelgruppen zu kräftigen, die Wirbel-
säule und ihre umliegenden Gelenke beweglich zu 
machen und die richtige Körperhaltung zu verbes-
sern. Es wird ganzheitlich gearbeitet, die Körperwahr-
nehmung intensiviert und so die Lebensqualität ver-
bessert. Bitte befragen Sie vor dem Kurs Ihren Arzt.
Kurs-Nr.: 335 600 61
Ira Stoppok
mittwochs, 18.30 bis 19.30 Uhr,  
ab 3. März 2021, 14-täglich, 11 Ustd., 8 Termine,
Weil im Schönbuch
Gemeinschaftsschule
63,- Euro

Rückengymnastik
Kurs-Nr.: 335 599 61
Ira Stoppok
mittwochs, 19.30 bis 20.30 Uhr,  
ab 3. März 2021, 14-täglich, 11 Ustd., 8 Termine,
Weil im Schönbuch
Gemeinschaftsschule
63,- Euro

Gitarre Anfänger (Erwachsene)
Die Dozentin steht vorab gerne für Fragen zu den  
jeweiligen Kursinhalten zur Verfügung: margitboese@
gmx.de oder Telefon (01 78) 6 55 60 59.
Kurs-Nr.: 244 319 61
Anfängerkurs 2. Semester
Margit Böse
montags, 17.05 bis 17.55 Uhr,  
ab 1. März 2021, 17 Ustd., 15 Termine,
Weil im Schönbuch
Gemeinschaftsschule
128,50 Euro mindestens 4 Teilnehmer

Die vhs.KulturKarte bietet mit 20 Veranstaltun-
gen wieder Kultur auf ganzer Linie.

Mit der Flatrate für Kul-
turveranstaltungen kön-
nen die Inhaber 20 Vor-
träge der vhs. ohne 
Zuzahlung besuchen. 
Zusätzlich gibt es Ermä-
ßigungen bei fünf Kultur-
partnern.

vhs-Kulturkarte.de.
Kurs-Nr.: 200 000 10
22. Februar bis 31. Juli 2021
verschiedene
25,- Euro
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Soziale Dienste

IBB-Stelle  
für den Landkreis Böblingen
Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle für 
psychisch kranke Menschen und Angehörige
Sprechstunde: Jeden 1. Freitag im Monat von 10.00 
bis 12.00 Uhr (möglichst mit vorheriger telefonischer
Vereinbarung) im BZS-Bürgerzentrum Leonberg, 
Neuköllner Str.5 (Leo-Center), 71229 Leonberg
Telefonische Sprechzeiten: Montag und Donnerstag 
von 10.00 bis 12.00 Uhr, Mittwoch von 16.00 bis 
18.00 Uhr.
Telefon (0 70 31) 6 63-29 29 (Anrufbeantworter), 
E-Mail: ibb-stelle@lrabb.de

Informations- und Beratungstelefon für 
Menschen mit einer psychischen Erkrankung,
deren Angehörige, Freunde und Nachbarn
Telefon (0 70 31) 6 63 33 66
Montag bis Freitag von 9.00 bis 17.00 Uhr
Das Gespräch ist anonym, die Mitarbeitenden unter-
liegen der Schweigepficht.

IAV-Beratungsstelle für ältere-  
und Hilfe suchende Menschen

Beratung und weitere Info:
Frau Bloching/IAV-Beratungsstelle.
E-Mail: iav@dsst-schoenbuchlichtung.de
Telefon iav- Stelle: Telefon (0 70 31) 6 84 74– 60
Fax iav- Stelle: Telefon (0 70 31) 6 84 74– 61

Gesprächskreis für
pflegende Angehörige

von Menschen mit Demenz

Altdorf, Hildrizhausen, Holzgerlingen, Weil im
Schönbuch mit Breitenstein und Neuweiler

Benötigen Sie jemanden zum
Zuhören? Sind Sie an der Grenze der
Belastbarkeit angekommen?
Dann rufen Sie mich an!

Gerne können wir einen Termin für
ein persönliches Gespräch
vereinbaren. Sie erreichen mich zu
den üblichen Sprechzeiten der iav- und
Demenzberatungsstelle: Montag bis
Freitag von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr:

Dorothea Bloching
iav- und Demenzberatungsstelle
Schönbuchlichtung
Ziegelhofstr. 1, Holzgerlingen
Telefon 07031 68 474 60
iav@dsst-schoenbuchlichtung.de

krzbb.de

Das Angebot Ihrer Anzeige ist Information  
für unsere Leser.

Seniorenwohnanlage  
„Seegärten“

Hausleitung Frau Wieland,  
Telefon (0 71 57) 12 90-4 50
Telefonische Sprechzeiten Montag bis Mittwoch  
sowie Freitag 8.30 bis 10.00 Uhr, Donnerstag 16.30 
bis 17.30 Uhr.

Haus Martinus  
Altenpfegeheim

•	 58 Pfegeplätze
•	 2 Kurzzeitpfegeplätze
•	 9 heimgebundene Wohnungen

Sprechzeiten:
Montag bis Freitag  9.00 bis 11.00 Uhr
Dienstag  14.00 bis 16.00 Uhr
Telefon (0 71 57) 6 69 29-1 00
Leitung: Frau Özlem Ulu,  
Telefon (0 71 57) 6 69 29-102

Diakonie- und Sozialstation  
Schönbuchlichtung  
Sitz Holzgerlingen

Ziegelhofstr. 1
Pfegebereich Weil im Schönbuch
und Notdienst an Wochenenden und Feiertagen

Pfegedienstleitung
Telefon: Diakoniestation: Telefon (0 70 31) 6 84 74– 0
Fax: Diakoniestation: Telefon (0 70 31) 6 84 74– 20

Soziale Dienste und Betreuung 
Weil im Schönbuch e.V.

Ulrike Löffer
Telefon (0 15 77) 4 04 27 99
erreichbar von Montag bis Freitag

Hospiz-Gruppe  
Weil im Schönbuch

Beistand und Begleitung für Schwerkranke,  
Sterbende und deren Angehörige

Hospiztelefon (0 70 31) 77 74 05

Charlotte Hollinger
Frau Procaccianti-Gukelberger
Handy: (01 57) 36 11 37 09
hospizgruppe.weilimschoenbuch@gmx.de
www.hospizgruppe-wis.de

  
Nachbarschaftshilfe  
Weil im Schönbuch

Andrea Kopp, Telefon (0 71 57) 53 78 90  
oder (01 73) 6 56 25 10
Im Vertretungsfall:  
Elke Todt, Telefon (0 71 57) 6 54 18 
oder Helga Wirsching, Telefon (0 70 31) 76 3 75 56
erreichbar von Montag bis Freitag

Ambulanter Kinder- & Jugend- 
Hospizdienst Landkreis Böblingen

Max-Eyth-Str. 23, 71088 Holzgerlingen
Telefon (0 70 31) 6 59 64 00
Einsatzleitung: Telefon (0 70 31) 6 59 64 01
Wir begleiten kostenlos Familien mit schwerstkran-
kem und sterbendem Kind oder Jugendlichem oder 
schwerstkrankem und sterbendem Elternteil.
Nähere Informationen: www.hospizdienst-bb.de

BfB Bürger für Bürger

Ökumenische Initiative für soziale Einzelfallhilfe
Kontakt: Gerhard Frech, Telefon (01 72) 7 55 26 94

Hebammen

Susanne Rupp, Telefon (0 70 31) 46 64 77
Uta Leipoldt, Telefon (0 70 31) 41 18 95
www.uta-leipoldt.de

Beratungsstelle für Schwangere

(anerkannt nach § 219 StGB)
Gesundheitsamt des Landkreises Böblingen,  
Parkstr. 4, 71034 Böblingen
Termine nach telefonischer Vereinbarung  
unter (0 70 31) 6 63 17 17

Wellcome

Praktische Hilfen für Familien nach der Geburt
Susanne Binder, Telefon (0 70 31) 60 58 88
www.wellcome-online.de

THAMAR

Anlauf- und Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt
Telefon (0 70 31) 22 20 66
Montag, Dienstag  
und Donnerstag,  10.00 bis 13.00 Uhr
Mittwoch,  13.00 bis 16.00 Uhr
sowie nachts, an Wochenden und Feiertagen

Beratungsstelle bei häuslicher Gewalt
Stuttgarter Str. 17, 71032 Böblingen
Telefon: (0 70 31) 63 28 08, Fax: (0 70 31) 22 20 63
E-Mail: beratung@frauenhelfenfraenbb.de
www.frauenhelfenfrauenbb.de

Mo. Di. und Do.  10.00 bis 13.00 Uhr
Mi.  13.00 bis 16.00 Uhr

Notrufzeiten:
Nachts  20.00 bis 7.00 Uhr
Sa., So. und an Feiertagen
durchgehend erreichbar

Landratsamt Böblingen/Soziales  
Sozialer Dienst

Landratsamt Böblingen/Soziales
Schuldnerberatung allgemein
Telefon (0 70 31 ) 6 63-16 51,
E-Mail: schuldnerberatung@lrabb.de

Telefonische Beratung 
Mo-Mi  8.30 Uhr bis 10.30 Uhr
und Do  13.30 Uhr bis 15.30 Uhr
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Budget- und Schuldnerberatung  
für Seniorinnen und Senioren
Telefon (0 70 31) 6 63-19 19,
E-Mail: schuldnerberatung.info@lrabb.de
Telefonische Beratung Mo 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr
Außerhalb der telefonischen Beratungszeiten ist 
eine Mailbox geschaltet, auf der eine Nachricht hin-
terlassen werden kann.
Wir rufen gerne zurück.

Landratsamt Böblingen,  
Soziales, Sozialer Dienst
Frau Barut, Telefon (0 70 31) 6 63-15 69
E-Mail: s.barut@lrabb.de
Der Soziale Dienst des Amtes für Soziales bietet  
Beratung für Menschen,

•	die Sozialhilfe beziehen (Grundsicherung  
im Alter und bei Erwerbsminderung,  
Hilfe zum Lebensunterhalt)

•	die Pfege oder hauswirtschaftliche Hilfen  
nicht selbst fnanzieren können und  
von der Pfegeversicherung keine oder  
zu wenig Leistungen erhalten

•	die Unterstützung in einer persönlichen  
und wirtschaftlichen Notlage suchen

•	die Orientierung über sonstige Hilfsangebote 
wünschen

Landratsamt Böblingen, Jugend und Bildung 
Familie am Start – Hilfen von Anfang an

Beratung, Begleitung und Unterstützung von  
Müttern und Vätern ab Beginn der Schwangerschaft 
bis zum dritten Lebensjahr.

Familie am Start
Psychologische Beratungsstelle,
Waldburg Straße 19, 71032 Böblingen

Kontakt: 
Ulrike Preschel-Kanaan, 
u.preschel-kanaan@lrabb.de,  
www.familie-am-start.de

Betreuungsgruppe  
für Demenzkranke

Betreuungsgruppe für Menschen mit Demenz
Kontakt:
iav- und Demenzberatungsstelle Schönbuchlichtung
Dorothea Bloching, Telefon (0 70 31) 68 474 60
iav@dsst-schoenbuchlichtung.de

Informations- und Beratungstelefon
häusliche Gewalt

„Gewaltig überfordert – wenn Pfege an Grenzen 
stößt“
Montag bis Donnerstag von 16.00 bis 18.00 Uhr
Telefon (0 70 31) 6 63-30 00
Telefon (0 70 31) 6 63-13 31

Arbeitskreis Leben (AKL)  
Sindelfngen-Böblingen e.V.

Begleitung in Lebenskrisen und bei Selbsttötungs-
gefahr sowie Trauergruppe für Hinterbliebene nach 
Suizid und Präventionsveranstaltungen in Schulen

Arbeitskreis Leben Böblingen e.V
Telefon: (0 70 31) 3 04 92 59
Mail: akl-boeblingen@ak-leben.de

Blaues Kreuz  
Suchtkrankenhilfe

Hilfe für Suchtgefährdete und Angehörige

Wenn Abhängigkeit zum Problem wird!
Wie kann ich befreit leben lernen?
Betroffene Frauen und Männer,
die von den Fesseln der Sucht
losgekommen sind, machen Mut
ein gesundes Leben führen zu können.
Es gibt keine hoffnungslosen Fälle
Lernen wir uns kennen?
Was in der Gruppe gesprochen wird,
bleibt auch dort.

Unsere Treffen:

Treffen Schönaich 
montags im evang. Gemeindehaus, Große Gasse 1
Zeitpunkt: 18.30 bis 20.00 Uhr,  
in jeder geraden Woche

Kontakte:
Hr. D. Vent
Telefon: (0 70 31) 4 67 49 45
Email: kontakt@bk-schoenaich.de
web: www.bk-schoenaich.de

Treffen Böblingen 
dienstags in den Räumen der Kreuzkirche  
am Südbahnhof, in der Tübinger Str. 77
Zeitpunkt: 18.30 bis 20.00 Uhr

Kontakte:
S. Schäufele, Telefon (0 70 31) 60 22 69
Gerd-Erlo Hanke, Telefon (0 70 31) 27 99 02
Email: kontakt@bk-bb.de
web: www.bk-bb.de

Kirchliche Mitteilungen

Evangelische Kirchengemeinde  
Weil im Schönbuch und  
Breitenstein-Neuweiler

Wir sind für Sie da

Pfarramt 1, Obere Halde 2
Telefon (0 71 57) 52 07 03, Fax (0 71 57) 52 07 04
Derzeit nicht besetzt.

Pfarrer Götz Krusemarck, Königsberger Str. 7
Telefon (0 71 57) 52 06 28, Fax (0 71 57) 52 06 29
Email: Pfarramt.Weil-im-Schoenbuch-2@elkw.de

Vikar Jakobus Hartmann, Ernst-Abbe-Str. 2
Telefon (0 71 57) 9 87 65 71
E-Mail: jakobus.hartmann@elkw.de

Diakon Siegfried Rösch
Mobil (01 76) 20 24 27 42 (dienstlich)
E-Mail: diakon.weil@elkw.de

Pfarrerin Bettina Reiser-Krukenberg
Im Brennofen 26/1, 72135 Dettenhausen
Telefon (0 71 57) 6 61 17, Fax (0 71 57) 53 64 69
E-Mail: Bettina.Reiser-Krukenberg@elkw.de

Pfarrerin Jennifer Berger
Telefon (01 57) 74 91 97 04
Jennifer.Berger@elkw.de
Evang. Gemeindebüro im Haus Renz, Schulstr.2
NEUE Postanschrift: Schulstr. 2
Telefon (0 71 57) 52 07 03, Fax (0 71 57) 52 07 04,
E-Mail: Gemeindebuero.weil@elkw.de

Öffnungszeiten unseres Gemeindebüros:
Dienstagnachmittag von 15.00 bis 17.00 Uhr, 
am Donnerstag und Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr.

Über aktuelle Termine und Veranstaltungen informiert 
sie auch unsere Homepage: www.ev-kirche-weil.de
Schauen Sie doch mal rein.

Aktuelles und Wichtiges

Coronaregeln im Gottesdienst
In unseren Gottesdiensten ist das Tragen einer me-
dizinischen Mund-Nasen-Bedeckung (OP-Maske 
oder FFP2-Maske) während des ganzen Gottes-
dienstes verpfichtend. Es dürfen nur Besucher, die 
in einem gemeinsamen Haushalt leben, ohne Ab-
stand nebeneinander sitzen. Für alle andern Besu-
cher gilt ein Abstand von 2 m. Die Gottesdienstbe-
sucher müssen weiterhin registriert werden.
Wir weisen auf das grundsätzlich geltende Teilnah-
meverbot an allen Veranstaltungen, den Gruppen 
und Kreisen unserer Kirchengemeinden für alle hin, 
die entweder entsprechende Symptome wie Fieber, 
Schnupfen, Halsweh usw. zeigen, oder Kontakt mit 
einem Covid-Infzierten hatten oder sich in Qua-
rantäne befnden.

Gottesdienste mit Besuchern in der  
Martinskirche und Übertragung als Livestream
Alle Gottesdienste in der Martinskirche werden mit 
Besuchern gefeiert, gleichzeitig werden alle Gottes-
dienste auch wieder als Livestream zu Ihnen nach 
Hause übertragen. Ein herzliches Dankeschön dafür 
an alle Mitarbeiter, die dies möglich machen.

Gottesdienst zum Anhören
Für all diejenigen, die nicht an den Gottesdiensten 
teilnehmen oder sie als Livestream anschauen kön-
nen, besteht die Möglichkeit einen Mitschnitt als CD 
zu erhalten. Falls Sie daran Interesse haben, dann 
melden Sie sich bitte im Gemeindebüro unter der 
Telefon (0 71 57) 52 07 03.

Anmeldung zur Konfrmation 2022
Das Gemeindebüro hat die Eltern der möglichen 
Konfrmanden für das Konfrmandenjahr 2021/2022 
in Weil, Breitenstein und Neuweiler, soweit uns be-
kannt, angeschrieben und die Briefe werden in den 
nächsten Tagen durch unsere Austräger zugestellt.

Sollte jemand, der im Jahr 2022 konfrmiert werden 
möchte, bis zum 31. Januar 2021 keine Unterlagen er-
halten haben, melden Sie sich bitte im Gemeindebüro, 
Schulstraße 2, Telefon (0 71 57) 52 07 03 oder unter 
der eMail-Adresse: Gemeindebuero.weil@elkw.de

Wir suchen eine Mesnerin/ einen Mesner

Wir suchen 

eine Mesnerin/ einen 

Mesner

Die Evangelische Kirchengemeinde Weil im Schönbuch 
sucht ab sofort eine Mesnerin / einen Mesner für die 

Martinskirche. 

Ihr Aufgabe ist hauptsächlich der Mesnerdienst in den 
Gottesdiensten an Sonn- und Feiertagen, sowie bei 
Trau- und Taufgottesdiensten. 
Der Mesnerdienst beinhaltet die Vor- und Nachbereitung 
der Gottesdienste, sowie kleinere Aufgaben in der 
Martinskirche, jedoch keine Putzaufgaben.  

Die Mesnerstelle ist auf zwei Personen aufgeteilt, 
sodass die Sie im Team arbeiten und eine gewisse 
Flexibilität möglich ist. Derzeit findet der Dienst im 
halbmonatigen Wechsel statt. 

Die Arbeitszeit kann recht frei gewählt werden und 
beträgt 3,42 Wochenstunden. 

Wenn Sie Interesse haben, wenden Sie sich doch bitte 
an  
Pfarrer Krusemarck, 07157-520628 
Thomas Rieger (1. Vorsitzender), 07157-65129  
oder das Gemeindebüro, 07157-520703 
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Aber auch hinter der Kulisse und abseits vom Abar-

beiten der telefonisch oder per E-Mail eingehenden

Bestellungen haben die ‚Macherinnen' der  Ortsbü-

cherei Weil im Schönbuch genug zu tun. Selbstver-

ständlich treffen auch und gerade jetzt regelmäßig

neue Medien ein und sind alsbald unter der Rubrik

"Neuerwerbungen" im Onlinekatalog (www.weil-im-

schoenbuch.de/katalog) zu finden.

Online-Angebote für Klein und Groß

Dazu arbeitet das Bücherei-Team an schon aus dem

Vorjahr bekannten digitalen Formaten für Kinder auf

dem eigenen YouTube-Kanal, für die ab Februar

auch wieder Basteltüten für Zuhause erhältlich sind.

Die Erwachsenen dürfen schon jetzt auf den Online-

Vortrag "Faszinierende Faszien" zum Mitmachen in

Kooperation mit dem Landfrauen-Kreisverband

Böblingen am 16. Februar von 19 bis 20.30 Uhr ge-

Ortsbücherei Weil im Schönbuch mit kontaktlosem Abholservice

Hinter der Kulisse genug zu tun

Das Team der Ortsbücherei Weil im Schönbuch lässt

sich auch vom neuen Lockdown nicht unterkriegen.

Seit 14. Januar sind Leiterin Tina Braun und ihre Mit-

arbeiterinnen mit dem kontaktlosen Abholservice am

Start und weiter für ihre großen und kleinen Leser da.

Zu vorher fest vergebenen Terminen können pro

Ausweis per E-Mail oder telefonisch bis zu zehn im

Online-Katalog vorher ausgesuchte Medien - Bücher,

DVDs oder CDs - bestellt und dann außen am Rund-

bogenfenster beim Rückgabekasten der Bücherei in

Empfang genommen werden. Verpackt in einer prak-

tischen Büchertasche, von denen die Genossen-

schaftsbank Weil im Schönbuch dankenswerterweise

eine ausreichende Anzahl gespendet hat. „Es klappt

echt gut“, freut sich Tina Braun über das rege Interes-

se. Im Zehn-Minuten-Abstand können maximal 18

Nutzer pro Nachmittag zum Abholtermin kommen.

Und sollte das gewünschte Buch einmal nicht vorrä-

tig sein, wird es gerne vorbestellt.

spannt sein. Anmeldung bitte per Mail an

tina.braun@weil-im-schoenbuch.de.

In der Kinderbuchabteilung wurden Regale aus vor-

handenen Regalteilen erhöht und auch entzerrt, um

den Sicherheitsabstand zwischen den Wandregalen

und den Bilderbuchtrögen besser zu gewährleisten.

Denn eines ist auch klar: Nach monatelanger Pause

möchten Tina Braun und ihr Team ihre ‚Kunden' am

liebsten sobald wie irgend möglich wieder persönlich

in den Räumen der Bücherei begrüßen und in der

zweiten Jahreshälfte vielleicht auch die beliebten

Formate "Bücherzwerge" und "Bilderbuchkino" wie-

der live und mit den Kindern vor Ort veranstalten.

Und zu guter Letzt noch eine Info für alle Breitensteiner

Bücherfans: Die Breitensteiner Bücherei bietet don-

nerstags auch einen kontaktlosen Ausleihservice an.

Kerstin Wörn mit einer der gespendeten Büchertaschen.Kontaktloses Vorzeigen des Büchereiausweises.

Alles bereit für den Neustart mit Besuchern.Die gefüllten Büchertaschen warten auf Abholung.

Impressum:
Texte und Fotos: Holger Schmidt / Tina

Braun
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ren, die als über 80-Jährige zuerst an der Reihe sind,

nicht ganz einfach. Um diejenigen zu unterstützen,

die kein Familienmitglied als Helfer an ihrer Seite ha-

ben, sind jetzt drei Weiler Vereine und Organisatio-

nen - Feuerwehr, Seniorenforum und Bürger für Bür-

ger - in die Bresche gesprungen und zudem das DRK

mit einem Fahrdienst ins Impfzentrum nach Stuttgart

oder Tübingen.

Weiler Vereine und Organisationen helfen

Erste Anlaufstation für alle Bürgerinnen und Bürger,

die Unterstützung bei der Vereinbarung eines Impf-

termins benötigen, ist das Bürgertelefon 07157/1290-0

im Rathaus Weil im Schönbuch. Dort werden die Da-

ten aufgenommen und für die Vereinbarung von

Impfterminen an Bürger für Bürger, das Seniorenfo-

rum oder die Feuerwehr weitergeleitet, die das wei-

tere Verfahren mit dem Anruf über die Hotline 116 117

oder online übernehmen, den Termin vereinbaren,

den Interessenten zukommen lassen und ggf. auch

gleich die Fahrt in eines der Impfzentren überneh-

men.

„Bitte lassen sie sich impfen!“, lautet der Appell der

Gemeindeverwaltung - zunächst an die, die mit höch-

ster Priorität an der Reihe sind (siehe Frage- und Ant-

wortkasten unten) und später, wenn genügend Impf-

stoff zur Verfügung steht, auch an alle anderen, um

die Pandemie endlich wirksam einzudämmen. „Wenn

ich dran bin, lasse ich mich impfen, keine Frage“, be-

zieht auch Bürgermeister Wolfgang Lahl klar Stel-

lung. Denn er, Sonja Fernandez, das ganze Rathaus-

team und wir alle möchten schließlich so bald wie

möglich unser normales Leben zurück.

Das Weil im Schönbucher Rathaus ist auch erster Ansprechpartner in punkto Impftermin

„Corona regiert den Arbeitsalltag“

„Es ist für uns alle ein immenser Kraftakt“, sagt Sonja

Fernandez. „Corona regiert den Arbeitsalltag“, fügt

die Leiterin des Weil im Schönbucher Ordnungsam-

tes hinzu. Und meint damit selbstverständlich nicht

nur sich selbst, sondern das gesamte Rathausteam.

Bei den Anrufen, die ihren Arbeitsbereich betreffen,

geht es zum einen um Quarantäneanordnungen und

Kontaktbeschränkungen, zum anderen spätestens

seit Dezember immer mehr auch um das Thema

Impfen.

Drei- bis viermal am Tag sind Bürgerinnen und Bür-

ger am Telefon, die Informationen und Hilfe dazu be-

nötigen. Eine der am häufigsten gestellten Fragen

betrifft vor allem die Impftermine. Denn die Anmel-

dung ist insbesondere für wenig internetaffine Senio-

Sonja Fernandez hat als Weiler Ordnungsamtsleiterin auch viel mit dem Thema Corona und den jetzt nach und nach stattfindenden Impfungen zu tun.

Fragen und Antworten zur Corona-Impfung:

- Wo kann man sich impfen lassen?

Mit dem Start der Impfungen am 27. Dezember 2020 haben zehn zentrale Impfzentren in Baden-Württemberg, unter anderen in Stuttgart

und Tübingen ihren Betrieb aufgenommen. Wenn ausreichend Impfstoff verfügbar ist, folgen 50 Kreisimpfzentren, eines davon auch in Sin-

delfingen.

- Wer ist zuerst an der Reihe?

Personengruppen mit höchster Priorität sind über 80-Jährige und Menschen, die in stationären Einrichtungen zur Behandlung, Betreuung

oder Pflege älterer oder pflegebedürftiger Menschen behandelt, betreut oder gepflegt werden oder tätig sind.

Sobald ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht, folgen als zweite Gruppe Personen über 70 Jahre und Menschen, die aufgrund von Vor-

erkrankungen ein hohes Risiko für einen schweren Verlauf einer Infektion mit dem Coronavirus haben, und als dritte Gruppe Personen über

60 Jahre, bevor alle anderen Bürgerinnen und Bürger an der Reihe sind.

- Wie funktioniert die Impfung und wer bezahlt?

Der Impfstoff wird in zwei Dosen innerhalb von drei Wochen verimpft. Deshalb gibt es bei der Terminvereinbarung gleichzeitig zwei Termine

für die Erst- und Zweitimpfung. Unabhängig vom Versicherungsstatus ist die Impfung für alle Bürgerinnen und Bürger kostenlos.
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„Aktion Einkaufshilfe“ 
 
Wir wollen helfen, dass niemand in der Coronakrise übersehen wird und ohne Hilfe 
bleibt.  
 
Wir sind für Sie da und helfen Ihnen 
 

• wenn Sie in Quarantäne sind 

• wenn Sie nicht in der Lage sind, Ihre Wohnung zu verlassen 

• wenn sie wegen Ihres Alters oder Vorerkrankungen Ihre Wohnung nicht 
verlassen sollten 

• oder Sie aus anderen Gründen Hilfe brauchen 
 
Wir vermitteln Ihnen freiwillige Helfer, die für Sie Einkäufe, sonstige Besorgungen 
und Gänge übernehmen.  
Bitte melden Sie sich telefonisch in unserem Gemeindebüro. Unsere Mitarbeiterinnen 
nehmen Ihren Anruf entgegen und sind für Sie da.  
Bitte melden Sie sich auch, wenn Sie weitere Anliegen haben oder Unterstützung 
brauchen, an die wir noch gar nicht gedacht haben.  
 

Telefonnummer: 07157-520703 

Dienstag von 15-17 Uhr und 

Donnerstag und Freitag von 9-12 Uhr  

 
Wenn Sie außerhalb dieser Zeiten anrufen,  
sprechen Sie Ihr Anliegen bitte auf den Anrufbeantworter.  
 
Für seelsorgerliche Gespräche dürfen Sie  
sich selbstverständlich an  
Pfarrer Krusemarck (07157-520628) wenden. 
 
Ihre Evangelischen Kirchengemeinden  
Weil im Schönbuch und  
Breitenstein-Neuweiler 
 
 

  

Konfirmation 2022 

Hast Du Dich schon angemeldet? 

 

Anmeldung bis zum 14. Februar 2021 an das 

Evangelische Gemeindebüro, Schulstraße 2 

Tel: 07157-520703 

gemeindebuero.weil@elkw.de 

Sonntag, den 31. Januar 2021  
- Letzter Sonntag nach Epiphanias -  

 

Wochenspruch:  
Über dir geht auf der HERR, und seine Herrlichkeit  
erscheint über dir. (Jesaja 60,2) 
 

Martinskirche Weil im Schönbuch 

10.00 Gottesdienst (Pfarrer Krusemarck) 

Predigttext: 2. Petrus 1,16-19 
Das Opfer ist für Aufgaben unserer eigenen Gemeinde 
bestimmt.  
Der Gottesdienst findet mit Besuchern statt. Er wird auch 
als Livestream unter www.tinyurl.com/GottesdienstWeil 
übertragen. 

    

Georgskirche Breitenstein 
10.00 Gottesdienst (Vikar Hartmann) 

Predigttext: 2. Petrus 1,16-19 
Das Opfer ist für Aufgaben unserer eigenen Gemeinde 
bestimmt. 

Gottesdienste 
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Der Briefkasten des Gemeindebüros  
ist umgezogen
Der neue Briefkasten des Gemeindebüros steht jetzt 
direkt am Haus Renz in der Schulstraße 2. Bitte be-
achten Sie bei Postsendungen daher auch die neue 
Postanschrift.

Aktion Einkaufshilfe
Wir wollen helfen, dass niemand in der Coronakrise 
übersehen wird und ohne Hilfe bleibt. Wir vermitteln 
Ihnen weiterhin freiwillige Helfer, die für Sie Einkäufe, 
sonstige Besorgungen und Gänge übernehmen.
Sollten Sie Hilfe benötigen, melden Sie sich bitte da-
für telefonisch in unserem Gemeindebüro.

Kleidersammlung für Bethel
Die für den 23. Januar geplante Kleidersammlung 
für die diakonischen Anstalten in Bethel wird auf 
den 15. Mai verschoben. Bitte bewahren Sie, wenn 
möglich, die gesammelten Kleidungsstücke bis zum 
neuen Sammeltermin auf.

Weihnachtspäckchen an Kinder in Osteuropa

Die Weihnachtspäckchen-Aktion 2020 war mit mehr 
als 4.000 Paketen für viele Hilfsbedürftige ein großer 
Segen. Dank vieler feißiger Helfer konnten vor Weih-
nachten 4 LKWs nach Bulgarien, Rumänien und in 
die Ukraine auf den Weg gebracht werden.
Durch Ihre Spende haben Sie einen wesentlichen 
Beitrag dazu geleistet, dass Menschen in Not neuen 
Lebensmut und Hoffnung bekamen.
In Weil im Schönbuch waren es 70 Päckchen und 
450,00 Euro an Spenden für den Transport.
Herzlichen Dank an alle, die diese Aktion unterstützt 
haben.

Süddeutsche Gemeinschaft  
und EC Jugendkreis Neuweiler

Sonntag  31. Januar 2021
18.00 Gottesdienst  

mit Pastor Christian Danneberg

Mittwoch, 3. Februar 2021
20.00 EC-Jugendkreis (Online Programm)

Freitag, 5. Februar 2021
17.30 Jungenjungschar (Online Programm)
  01511/4469188
  0157/30135127
  0176/55540383

FLÜCHTLINGS- 
DRAMA  
BANGLADESCH

Ihr CARE-Paket rettet Leben.

Jede Spende hilft: 

www.care.de

Katholische Kirchengemeinde 
St. Johannes Baptist

Katholisches Pfarramt, Bachstraße 17
Sekretariat: M. Herbig
Telefon (0 71 57) 5 38 32-0, Fax (0 71 57) 5 38 32-29,
E-Mail: StJohannesBaptist.WeilimSchoenbuch@drs.de

Öffnungszeiten Pfarrbüro
Zurzeit nur nach telefonischer Anmeldung für den 
Publikumsverkehr geöffnet.
Homepage: www.kgwd.drs.de, www.chiesa.de

Pfarrer Anton Feil
Schubertstraße 19, 71088 Holzgerlingen,  
Telefon (0 70 31) 41 98 01

Pfarrvikar Jean-Rémy Kokaya Dalo
Furtbrunnen 6, 71093 Weil im Schönbuch,  
Telefon (0 71 57) 7 05 37 89

Jugendreferentin Maria Kaak
jugendreferat.kgwd@gmail.com

Beerdigungsdienst
2. bis 19. Februar 2021 Pfarrer Anton Feil,  
Telefon (0 70 31) 74 70 20 oder 41 98 01

Samstag, 30. Januar 2021
18.00 Eucharistiefeier mit Blasiussegen und 

Kerzenweihe Bruder Klaus Dettenhausen 
(Pfr. Kokaya), Kollekte für die Aufgaben 
der Kirchengemeinde

Sonntag, 31. Januar 2021 –  
4. Sonntag im Jahreskreis
10.30 Eucharistiefeier St. Martinus Waldenbuch  
  (Pfr. Kokaya)
10.30 Eucharistiefeier Heilig Geist Schönaich  
  (Pfr. Feil)

Dienstag, 2. Februar 2021 –  
Darstellung des Herrn – Lichtmess
 9.00  Eucharistiefeier mit Blasiussegen und 

Kerzenweihe St. Johannes Baptist Weil im 
Schönbuch (Pfr. Kokaya)

Vorschau

Samstag, 6. Februar 2021
18.00 Eucharistiefeier Heilig Geist Steinenbronn 

(Pfr. Kokaya) 

Sonntag, 7. Februar 2021 –  
5. Sonntag im Jahreskreis

10.30 Eucharistiefeier St. Johannes Baptist Weil 
im Schönbuch (Pfr. Kokaya), Kollekte für 
die Aufgaben der Kirchengemeinde

Gottesdienste im Fernsehen
Sonntag, 31. Januar 2021, 9.30 Uhr, ZDF, aus der 
Stiftskirche Sankt Peter in Salzburg.
Die Kirche St. Johannes Baptist bleibt tagsüber 
geöffnet für Personen, die einen Ort für Stille, Besin-
nung und Gebet aufsuchen möchten.

Sie möchten einen unserer Gottesdienste  
mitfeiern? Dann beachten Sie bitte:
–  Eine vorherige Anmeldung im Pfarrbüro zu den 

Gottesdiensten ist nicht mehr erforderlich, aber 
weiterhin möglich. Bei besonderen Anlässen, 
wenn mit vielen Teilnehmern gerechnet werden 
muss, ist die vorherige Anmeldung im Pfarrbüro 
erforderlich. Informationen dazu stehen rechtzeitig 
im Mitteilungsblatt.

–  Der Einlass beginnt 30 Minuten vor Gottesdienst-
beginn. Bitte kommen Sie rechtzeitig und nennen 
Sie dem Empfangsdienst Ihren Namen und Ihre 
Telefonnummer.

– Alle sind gebeten, beim Eintreten das bereitgestell-
te Desinfektionsmittel für die Hände zu nutzen.

–  Das Tragen eines medizinischen Mund-Na-
sen-Schutzes (FFP2-Maske, KN95/95-Maske, 
OP-Maske) ist derzeit verpfichtend.

– Vor, während und nach der Feier ist grundsätzlich 
immer der Mindestabstand von 1,5 Metern zu 
anderen Personen einzuhalten. Ausgenommen 
sind Familien und Paare, die in einem Haushalt 
miteinander leben.

–  Gemeinsamer Gemeindegesang ist weiterhin 
nicht möglich. Dafür kommen Instrumentalisten 
und Kantoren zum Einsatz.

Blasiussegen
Am Sonntag, 31. Januar 2021 um 10.30 Uhr in Bru-
der Klaus Dettenhausen und am Dienstag, 2. Feb-
ruar 2021 um 9.00 Uhr in St. Johannes Baptist Weil 
im Schönbuch spendet Pfarrer Kokaya den Blasius-
segen. Auf Anordnung des Bischofs und nach Ver-
ständigung im Pastoralteam kann in diesem Jahr nur 
einmal für alle der Blasiussegen vom Altar aus – mit 
den zwei gekreuzten brennenden Kerzen – gespen-
det und empfangen werden.

Segen bringen, Segen sein

Auch in Pandemie-Zeiten haben sich unsere Stern-
singer-Kinder an der weltweit größten Sammlung 
von Kindern für Kinder beteiligt.

Nur verlief diese Aktion ganz anders!
Es war eine große Herausforderung für unsere Or-
ganisatorinnen diese Sammlung auf die Beine zu 
stellen. Kaum war ein Konzept für die Sammlung 
ausgearbeitet, kamen vom Kindermissionswerk und 
von der Diözese neue Richtlinien. Bis kurz vor der 
Sammlung war man immer wieder damit beschäf-
tigt, das Konzept zu ändern und an die neusten 
Richtlinien anzupassen.
Nach Weihnachten stand endgültig fest: Die Kinder kön-
nen keine Besuche in den Häusern machen, es werden 
Segenstüten mit einer Grußkarte und dem Segensauf-
kleber in die Briefkästen gesteckt und die Kinder dürfen 
beim Austragen der Tütchen keine Königsgewänder tra-
gen, damit sie nicht angesprochen werden. Der Schutz 
vor Ansteckung war oberste Priorität.
Wir bedanken uns für diese außergewöhnliche Ar-
beit bei den Organisatorinnen in Weil im Schönbuch 
und Neuweiler: Petra Höwing, Regina Schilling und 
Anja Papadopoulos, in Dettenhausen: Justyna Se-
rek-Heuberger und Marianne Drews und in Brei-
tenstein: Katrin Schütz. Sie waren immer wieder be-
reit, ihre Pläne über den Haufen zu werfen und sich 
Neues auszudenken und so die Sammlung möglich 
zu machen.
Die Kinder hatten auch ohne Königsgewänder und 
Kronen viel Freude beim Austragen der Segenstüten 
und brachten als Erfahrung mit, dass es gar nicht 
immer leicht war, die Briefkästen zu fnden. Wir dan-
ken ihnen und ihren Familien ganz herzlich dafür.
Danke an die Nähstube der Weiler Flüchtlingshilfe 
und allen Näherinnen, die mitgeholfen haben, die 
Königsgewänder zu ergänzen und zu erneuern. Jetzt 
hoffen wir, dass bei der nächsten Aktion 2022 diese 
Gewänder zum Einsatz kommen können.
Danke an Pfarrer Kokaya und alle Mitwirkenden für 
die schönen Gottesdienste und an all die vielen, die 
im Hintergrund zum Gelingen beigetragen haben.
Und ein ganz großes Dankeschön gilt den Spen-
dern, die auf sich genommen haben, zu schauen, 
wie ihre Spende zu uns kommen kann. Bis jetzt ha-
ben wir über 15.800 Euro erhalten. Ein tolles Ergeb-
nis für diese Zeit! Mit 13.000 Euro ermöglichen Sie 
den 72 Mädchen in Bangladesh, dass sie weiterhin 
die High-School besuchen können. Der Rest fießt 
in den großen Topf des Kindermissionswerks, das 
viele wertvolle Projekte, wie z.B. in der Ukraine, un-
terstützt.



20 Mitteilungsblatt Weil im Schönbuch Nummer 04

Donnerstag, 28. Januar 2021

Unsere Sammlung läuft bis 2. Februar 2021. Falls 
Sie noch spenden wollen, geben wir Ihnen gerne 
unsere Konto-Nummer bekannt: Genossenschafts-
bank Weil im Schönbuch, BIC: GENODES1GWS, 
IBAN: DE94 6006 9224 0000 4170 09, Kennwort 
Sternsinger.

Das endgültige Ergebnis veröffentlichen wir im  
Februar.
Herzlichen Dank!!!

Iris Frech,  
Sachausschuss Mission-Entwicklung-Frieden

Katholische italienische Gemeinde 
Gesu Misericordioso

Sekretariat – Im Hasenbühl 8:
Daniela Di Stefano,   
Telefonnummer   
(0 70 31) 4 38 02 15;
E-Mail: cigm@outlook.com
Öffnungszeiten:
Dienstag von 15.00 bis 17.00 Uhr 
und Freitag von 12.30 bis 14.30 
Uhr

Don Emeka: (nach Vereinbarung )   
Mobil (01 62) 6 17 42 64

Samstag, 30. Januar 2021
18.00 Gottesdienst in Steinenbronn. Der Gottes-

dienst wird von Padre Vincenzo geleitet. 
Ein großes Danke bereits an ihn für seine 
Zusammenarbeit.

Samstag, 6 Februar 2021
18.00  Gottesdienst in Schönaich. Der Gottes-

dienst wird von Padre Vincenzo geleitet.

Samstag, 13 Februar 2021
18.00 Gottesdienst in Steinenbronn. Der Gottes-

dienst wird von Padre Vincenzo geleitet.

Evangelisch-  
Methodistische Kirche

Christuskirche, Im Hasenbühl 26

Pastorin:
Ellen Widmer, Im Röhrle 5, 71101 Schönaich
Telefon (0 70 31) 2 04 07 38
Weitere Informationen fnden Sie unter:
www.schoenaicherkirchen.de/emk
Wir bleiben Gemeinde – auch im Lockdown.
Alle unsere Onlinegottesdienste sind über den Link 
unserer Homepage abrufbar.
www.emk-schönaich.de

Sonntag, 31. Januar 2021

Onlinegottesdienst mit Bernd Götze 
aus der Friedenskirche Waldenbuch.

Liveübertragung! Start ab 10.30 Uhr
Auch danach noch über die Homepage abrufbar.

Freut euch darüber, dass eure Namen  
im Himmel verzeichnet sind!
 Lukas 10,20

Die Vereine informieren

BUND - Bund für Umwelt-   
und Naturschutz Deutschland e.V.  
OG Weil im Schönbuch

2021 – Wann geht‘s wieder los?
Zuerst wünschen wir natürlich allen Freunden 
und Mitgliedern ein gutes und vor allem gesun-
des Jahr 2021! Wir freuen uns, wenn wir Sie/ 
euch in absehbarer Zeit wieder treffen dürfen.
Auch wenn gerade alles stark zurückgefahren 
ist, so gibt es doch auch einige Lichtblicke im 
Bereich des Umweltschutzes, so wie das
„Verschenkhäusle“ auf dem Wertstoffhof Hulb- 
ein Beitrag zur Müllvermeidung
In Zeiten von Corona fnden viele Leute mehr Gele-
genheiten, zu Hause intensiver auf- und auszuräumen. 
Ganz oft fallen einem dann Dinge in die Hand, die zum 
Entsorgen einfach noch zu brauchbar sind. Seit einiger 
Zeit gibt es dann eine tolle Möglichkeit auf dem Wert-
stoffhof Hulb in Böblingen, das neue „Verschenkhäus-
le“. Hier kann man gebrauchsfähige Gegenstände (z.B. 
Küchen-, Garten- oder Spielgeräte) in einer Gitterbox 
ablegen, das Personal sortiert die Dinge dann in dem 
Häusle übersichtlich in Regale ein. Nicht angenommen 
werden Elektrogeräte und Kleider.
Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag  
jeweils von 10.00 bis 18.00 Uhr, Samstag von 9.00 
bis 15.00 Uhr.
Vielleicht noch interessant: Nicht nur abliefern kann 
man dort, man kann auch aus dem Häusle bis zu 
drei Sachen unentgeltlich mitnehmen!

Jahreshauptversammlungen
Wegen Corona durften Versammlungen und Wahlen 
im letzten Jahr nicht stattfnden. Zum 31. Dezember 
2019 und zum 31. Dezember 2020 wurden die Jah-
resrechnungen erstellt und an den Landesverband 
gemeldet. Sobald die Pandemielage Präsenzveran-
staltungen wieder zulässt, werden wir eine Jahres-
hauptversammlung planen und entsprechend dazu 
einladen. Durch eine Ausnahmeregelung ist diese 
Vorgehensweise gesetzlich bis zum 31. Dezember 
2021 möglich.
Wir hoffen auf Ihr Verständnis und werden wieder 
„aktiv“, wenn wir das dürfen.

Deutscher   
Hausfrauenbund (DHB)   
Ortsverband Schönbuchlichtung

Wir, die Mitglieder im Deutschen Hausfrauen Bund 
(DHB), haben für das erste Halbjahr 2021 wieder 
ein neues Programm zusammengestellt. Aus den 
bekannten Gründen können wir aber noch nicht mit 
unseren geplanten Veranstaltungen beginnen. So-
bald die Verordnungen es wieder zulassen, legen wir 
die neuen Programme aus und informieren alle über 
die Nachrichtenblätter der Gemeinden.

Bis wir uns wieder persönlich begegnen können, 
halten wir Mitglieder untereinander den telefoni-
schen Kontakt aufrecht.
Allen Gästen und Interessenten versichern wir:
Wir freuen uns, wenn Sie uns bei einer unserer Ver-
anstaltungen im Laufe des Jahres besuchen. Die-
se werden immer unter dem Sonnenzeichen des 
Deutschen Hausfrauen-Bunds in den Nachrichten-
blättern der Schönbuchlichtung veröffentlicht. Al-
len Lesern wünschen wir weiterhin Gesundheit: Ihr 
DHB-Vorstand

Kulturkreis 
Weil im Schönbuch e.V.
www.kulturkreis-weil-im-schönbuch.de, Telefon (0 71 57) 52 37 48

Comedy-Abend mit Helge Thun fällt aus
Wie schon beim ersten 
Termin im Juni 2020 
führt die weiterhin an-
gespannte Pande-
mie-Situation dazu, 
auch den auf den 27. 
Februar 2021 verscho-
benen Termin für den 
Comedy-Abend mit 
Helge Thun im Turner-
heim wieder abzusa-
gen. Sobald es die 
Rahmenbedingungen 
für Veranstaltungen in 

geschlossenen Räumen zulassen, werden wir uns 
um eine Neufestsetzung bemühen.

Aktuelle Kulturangebote fürs Wohnzimmer
Unter diesem Titel möchten wir Ihnen attraktive An-
gebote aus dem Internet aufzeigen, die Sie kosten-
los abrufen können. Ausführliche Details dazu mit 
entsprechendem Link dazu werden wir für Sie jauf 
unserer Webseite zu den jeweiligen Terminen aufbe-
reiten. 
Unsere Vorschläge für diese Woche sind zwei 
Opernbesuche:

Die Wiener Staatsoper bietet dazu neben Aufzeich-
nungen im Moment auch Livestreams Ihrer Auffüh-
rungen an, auf die wir Sie gerne aufmerksam ma-
chen möchten. Das nächste Live-Opernerlebnis gibt 
es am:
Montag, den 1. Februar 2021, 15.30 Uhr
Mozart‘s ‚LE NOZZE DI FIGARO‘
Inszenierung: Jean-Pierre Ponnelle
Musikalische Leitung: Philippe Jordan
u. a. mit Andrè Schuen (Graf Almaviva), Federica 
Lombardi (Gräfn Almaviva), Louise Alder (Susanna), 
Philippe Sly (Figaro), Virginie Verrez (Cherubino)
Link: wiener-staatsoper.at

Auch die Met, New York, stellt in diesen Zeiten täg-
lich eine Aufzeichnung ihrer Aufführungen zur freien 
Verfügung. Diese werden über 24 Std jeweils nach 
unserer Zeit von 1.30 bis 0.30 Uhr des Folgetages 
als Streamingangebot im Internet zur Verfügung ge-
stellt, so dass man sie zu jeder Zeit innerhalb dieses 
Zeitrahmens abrufen kann. Heute möchten wir Sie 
auf die Aufführung aufmerksam machen am:
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Sonntag, den 31. Januar 2021
Verdi‘s Rigoletto
Aufführung vom 16. Februar 2013
mit Diana Damrau als Gilda, Željko Lučić als Rigo-
letto, Oksana Volkova, Piotr Beczała,, and Štefan 
Kocán

Dirigent: Michele Mariotti.
Link:  metopera.org/user-information/ 

nightly-met-opera-streams

  
  
KSV Holzgerlingen

Online Kursangebot ab 11. Januar 2021

Seid mit dabei!
Wir wollen Euch helfen Eure Muskeln zu betätigen, 
lasst uns gemeinsam daran arbeiten stärker und  
widerstandsfähiger zu werden.
Unseren Online Kursplan fndet Ihr auf unserer Web-
seite unter
www.ksv-holzgerlingen.de/gesundheitssport 
als Download.
Für unsere Live Streams benötigt Ihr die Zoom 
App. Einfach per Link sich einklicken, in unserem  
Warteraum auf Einlass warten und los geht‘s.
Ihr seid Live dem Kurs zugeschaltet, und unsere 
Trainer werden Euch auch gerne korrigieren.
Unsere Online Fitness Flat Rate startet ab 15 Euro 
pro Monat.

Gebt uns und Euch eine Chance, seid mit dabei 
und startet das Jahr 2021 mit:
Bauch- Beine,-Po
Kick Box
Tabata 
Gesunder Rücken
Zumba 
Functional Training 
Stretch&Mobilität 
Pilates
Yoga & Faszien 
Core Training 
Jumping 
Medical Core
Total Body

Anmeldung Online unter
www.ksv-holzgerlingen.de/gesundheitssport

Fragen beantworten wir gerne unter
sportmanagement@ksv-holzgerlingen.de.

krzbb.de

Telefonische Anzeigen- Annahme  
07031 6200-20 

 E-Mail anzeigen@krzbb.de

  
Landfrauen  
„Am Schönbuch“ e.V.

Absage – Veranstaltungen im Februar 2021
Liebe LandFrauen, liebe Gäste,
aufgrund der aktuellen Lage müssen wir leider wie-
der absagen.

•	2. Februar 2021 – Reisebericht mit Diavortrag  
von Bernd Mantwill

•	23. Februar 2021 – Jahreshauptversamlung

Wie es dann mit unseren Programmpunkten weiter-
geht, werden wir Anfang März im Mitteilungsblatt 
veröffentlichen.
Nun wünschen wir von der Vorstandschaft Euch al-
les Gute. Achtet auf Euch und bleibt gesund.

Liebe Grüße  
Regina und das Vorstandsteam

  
Radsportverein  
Weil im Schönbuch

Trainings- bzw. Abfahrtszeiten:
– Radball:
Montags und donnerstags  
zwischen 17.00 und 21.00 Uhr
Mittwochs ab 19.30 Uhr

– Kunstradfahren:
Dienstags, mittwochs und freitags  
zwischen 16.00 und 19.30 Uhr

– Radtreff:
Freitags um 17.00 Uhr  
(April bis Ende September)

Anmerkung: Die Trainingszeiten können variieren. 
Wer im Training vorbeikommen möchte, sollte dies 
möglichst einen Tag vorher telefonisch, (0 71 57) 
53 76 95 oder per E-Mail: beata.leinich@rvweil.de  
abklären.

Feiern in der Radsporthalle
Sie suchen eine bewirtschaftete Halle für Ihre Be-
triebsfeier, Betriebsversammlung, Kommunion, 
Konfrmation, Hochzeit, Jahrgangsfeier, Taufe, Ge-
burtstagsfeier oder Trauerfeier. In unserer Radsport-
halle bieten wir Ihnen den vollen Service für Veran-
staltungen von ca. 50 bis 240 Personen.
Kontakt: Beata Leinich, Tel: (0 71 57) 53 76 95 oder 
www.rvweil.de

Im Internet fndet ihr uns unter:
www.weilemer-schuetzen.de oder bei Fragen einfach
eine E-Mail an info@weilemer-schuetzen.de senden.

Kontakt
Web: http://www.weilemer-schuetzen.de
Facebook: http://www.facebook.com/Weilemer-

Schuetzen
e-Mail info@weilemer-schuetzen.de

Im Web, auf Facebook und per e-Mail

für alle 
offen

Weiherhalde 3, 71093 Weil im Schönbuch

  
Schützenverein  
Breitenstein e.V. 

Trainingszeiten und Öffnungszeiten
Aufgrund der aktuellen Situation müssen wir den 
Trainingsbetrieb erneut einstellen.
Das Team Gauri bietet während dieser Zeit alle Ge-
richte zum Mitnehmen an
Die Gaststätte erreichen sie unter Telefon (0 70 31) 
4 19 87 76

Öffnungszeiten:
Montag und Dienstag ist Ruhetag
Mittwoch bis Freitags  17.00 bis 22.00 Uhr
Samstag  11.30 bis 22.00 Uhr
Sonntag und Feiertage  10.30 bis 22.00 Uhr
Warme Küche  bis 21.30 Uhr 

Web:  www.sportvereinigung-weil.de
Postalisch:  SpVgg Weil im Schönbuch e.V. 

Postfach 11,  
71089 Weil im Schönbuch

oder:  Geschäftsstelle:  
Hauptstraße 83,   
71093 Weil im Schönbuch

e-mail: Geschaeftsstelle@sportvereinigung-weil.de
Öffnungszeiten Geschäftsstelle:
 Mo., Do. 18.00–20.00, Mi. 10.00–12.00 Uhr
 Telefon: (0 71 57) 5 34 98 53

  
Sportvereinigung  
Weil im Schönbuch e.V.

"Mehr Infos hier:"

Aktuelle Öffnungszeiten in der Geschäftsstelle
Aktuell können wir aufgrund der vorgegebenen  
Regelungen zu Corona nicht wie gewohnt geöff-
net haben. Gerne vereinbaren wir einen Termin mit  
Ihnen.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf
•	per e-mail: geschaeftsstelle@sportvereinigung- 

weil.de oder per
•	Telefon unter 0 71 57/5 34 98 53  

(Geschäftsstelle mit Anrufbeantworter)  
oder Telefon 01 51. 46 34 69 72 9
•	per Briefkasten in der Hauptstraße 83

Kommen Sie gut durch diese Zeit  
und bleiben Sie gesund!

Mitgliedsbeiträge 2021 –  
Einzug am 5. Februar 2021

Liebe Mitglieder,
für das neue Jahr wünschen wir euch alles erdenk-
lich Gute, Zuversicht und viel Kraft und Gesundheit 
für die Herausforderungen, die es zu bewältigen gibt.
Wie jedes Jahr erfolgt am 5. Februar der Einzug 
des jährlichen Mitgliedbeitrags.

Bitte teilt uns mit, wenn es
– Änderungen bei der Bankverbindung gegeben hat; 

das kann der Name des Kontoinhabers oder die 
IBAN sein oder
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–  wenn aus persönlichen Gründen die Beitragsklas-
se gewechselt werden soll.

Bitte helfen Sie mit, Zahlungsrückläufer und unnö-
tige Gebühren zu vermeiden, in dem Sie uns die 
Änderungen bis spätestens 31. Januar 2021 per 
e-mail an geschaefsstelle@sportvereinigung-weil.de 
oder per Post an die Hauptstraße 83 senden oder in 
den Briefkasten einwerfen.
Leider lassen die Corona-Vorschriften aktuell kei-
nen Sportbetrieb zu. Wir sind jedoch zuversichtlich, 
dass die Maßnahmen des Lockdowns greifen, die 
Impfungen uns schrittweise unser gewohntes Leben 
zurückbringen und es im Frühjahr wieder zu Locke-
rungen kommt. Bis dahin freuen wir uns, wenn du 
auch weiterhin Mitglied in unserem Verein bleibst 
und danken dir für deine Treue und Unterstützung in 
dieser nicht einfachen Zeit.
Wir werden diese Krise durchstehen, wenn wir zu-
sammenhalten, auch wenn Zusammenhalten im 
Augenblick heißt „Abstand halten und die Distanz 
aushalten.

Euch allen ein ganz  
HERZLICHES DANKESCHÖN dafür!
Kommt gut durch dieses Jahr!

Der Vorstand

Mitgliedsbeiträge 2021 –  
Nachweise für Ermäßigungen

Letzte Möglichkeit für die Berücksichtigung  
von Ermäßigungen des Mitgliedbeitrags 2021!

➤ Änderungen für 21jährige
Wir möchten daran erinnern, dass alle Mitglieder, 
die letztes Jahr ihr 21. Lebensjahr vollendet ha-
ben, ab diesem Jahr laut Beitragsordnung in der 
Beitragsklasse 2 Erwachsene veranlagt werden.
Der Jahresbeitrag beträgt nach der Beitragsordnung 
ab 2021 dann 90 Euro.

Ausnahmen davon sind möglich bei
– einem weiteren Besuch der Schule
– einem Studium
– einer Ausbildung.

Für die Veranlagung mit dem reduzierten Beitrag von 
50 Euro benötigen wir Nachweise
–  einer Schul- bzw. Ausbildungsbescheinigung  

oder einer
– Immatrikulationsbescheinigung.

Bei einem Studium: Bitte beachten, dass das Win-
tersemester zum 31. März 2021 endet. Um die volle 
Ermäßigung zu erhalten, bitte auch gleich die Imma-
trikulationsbescheinigung für das Sommersemester 
2021 mit vorlegen.
Die Nachweise bitte bis spätestens 31. Janu-
ar 2021 an die Geschäftsstelle senden oder dort, 
Hauptstraße 83, einwerfen. Der Einzug erfolgt am 
5. Februar 2021, spätere Nachweise können nicht 
mehr berücksichtigt werden.

➤ Studium und Ausbildung
Mitglieder über 21 Jahre, die ein Studium oder eine 
Ausbildung absolvieren, möchten wir ebenfalls dar-
an erinnern, aktuelle Nachweise einzureichen. Das 
Wintersemester endet am 31. März 2021. 
Für die ganzjährige Ermäßigung bitte dringend die 
Immatrikulationsbescheinigung für das Som-
mersemester 2021 abgeben!

➤ Änderungen für Rentnerinnen und Rentner
Wer letztes Jahr in den verdienten Ruhestand getre-
ten ist, hat die Möglichkeit als Rentnerin bzw. Rent-
ner veranlagt zu werden. Der Beitrag beträgt dann 
50 Euro im Jahr. Voraussetzung ist die Vorlage des 
Rentenausweises als Kopie oder eingescannt in pdf. 
Der Nachweis sollte ebenfalls bis spätestens  
31. Januar 2021 in der Geschäftsstelle eingegan-
gen sein.

  
  
ProVit

Fitness online!
Insider wissen es schon: unsere Trainerinnen Karin 
und Annette von ProVit lassen euch auch im Lock-
down nicht im Stich und produzieren feißig Fit-
ness-Videos mit unterschiedlichen Schwerpunkten 
wie
– Kraft und Ausdauer
– Yoga und Pilates
– Tae Bo
– Bauch
– Po
– Annettes Bodystyling
– Annettes Dance

Die Videos dauern zwischen 10 und 30 Minuten. Ihr 
wisst ja, 10 Minuten Bewegung am Tag sollten es 
schon sein.
Die Links zu den Videos von Karin fndet ihr zum 
einfachen Anklicken auf der Homepage der Sport-
vereinigung
www.sportvereinigung-weil.de
unter Aktuelles.

Die Links zu den Videos auf dem Youtube-Kanal 
der SpVgg sendet euch Annette auf Anfrage zu. Am 
besten Mail an
provit@sportvereinigung-weil.de
und Annette meldet sich bei euch.
Übrigens: Bei Fragen zu den Fitness-Angeboten 
von ProVit könnt ihr Annette mittwochs von 10.15 
bis 12.00 Uhr auch in der Geschäftsstelle sprechen 
unter Einhaltung der Hygieneregeln mit Maske und 
Abstand!

  
  
Abteilung Badminton

Weiterhin kein Training möglich!

Aufgrund der weiterhin geltenden Kontaktbeschrän-
kungen kann leider auch kein Badmintontraining 
stattfnden.
Wir hoffen auf einen baldigen Trainingsstart nach 
dem Lockdown!
Neu: Badminton Weil jetzt auch auf Instagram: bad-
minton_weil

Spenden und stiften für die Alzheimer-
Forschung. Informieren Sie sich unter: 
02 11- 83 68 06 3-0

Stiftung Alzheimer Initiative gGmbH
Kreuzstraße 34, 40210 Düsseldorf
www.stiftung-alzheimer-initiative.de

Für eine Zukunft 
ohne Alzheimer

HSG Schönbuch
Postfach 11 16, 71088 Holzgerlingen
www.hsg-schoenbuch.de
info@hsg-schoenbuch.de

  
  
HandballSpielGemeinschaft 

LIEBE HANDBALLFREUNDE,

wir sind wieder im Netz zu erreichen! Unter

https://hsg-schoenbuch.de/

fndet ihr alle Informationen rund um die HSG!

Termine, Ergebnisse, Berichte, Bilder, Online 
Training, und vieles mehr

Möglich gemacht haben dies,  
in rekordverdächtiger Zeit:  

Vanessa Frey, Christoph Zegledi, Janek Förch, 
Daniel Fröhlich und Florian Kunz!

Hierfür ein großes Dankeschön!

Wir hoffen, dass wir uns bald mal wieder im 
„richtigen“ Leben treffen, trainieren, reden  

und Spaß beim Handball haben.

Bis dahin alles Gute

Euer Vorstand

Unter vorstand@hsg-Schoenbuch.de  
sind wir für Euch da.

HSG – Ein Team voller Begeisterung und 
Zusammenhalt

  
  
Abteilung Turnen

Unsere neuen Turngeräte!
Im letzten Jahr haben wir uns in der Turnabteilung 
entschieden, neue Anschaffungen zu machen. Als 
Erstes haben wir uns zur Mitte des Jahres mit der 
REWE Aktion „Scheine für Vereine“ einen kurzen 
sogenannten Airtrack geholt. Dazu haben wir uns 
entschieden auch einen langen Airtrack zu kaufen. 
Diese sind weiche luftgefüllte Matten, die jeweils 
mit Hilfe einer Pumpe zu elastischen Sprungbahnen 
aufgepumpt werden können. Wir Turner und Turne-
rinnen nutzen sie unter anderem um Sprünge und 
Sprungfolgen zu lernen und trainieren. Sie ist außer-
dem eine gute Abwechslung und bietet auch den 
Kleinsten Spaß.
Weiterhin haben wir uns einen neuen Parallelbarren 
gekauft. Diesen werden wir Ende des Monats be-
kommen. Er wird auch als Männerbarren bezeich-
net und besteht aus zwei parallelen Holmen. Er wird 
hauptsächlich von unsern Turnen genutzt, die dort 
Schwung- und Flugelementen trainieren. Er dient 
aber auch für Groß und Klein um Kraftteile zu trai-
nieren.
Wir freuen uns über unsere neuen Geräte und hoffen 
diese bald wieder benutzen zu können.

Kontakt
Email-Adresse: www.turnen-weil1907@gmx.de.
Homepage: http://www.turnen-weil.de
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Kindersportschule Schönbuch

www.kiss-schoenbuch.de
www.sportvereinigung-weil.de
KiSS-Leiterin Lisa Nadolny

Geschäftsstelle KSV Holzgerlingen e.V.
71088 Holzgerlingen, Erlachstraße 1
Telefon KiSS-mobil (01 51) 20 22 82 47
E-Mail: info@kiss-schoenbuch.de

Sprechstunden: 9.30 bis 12.30 Uhr außer dienstags

SpVgg Weil im Schönbuch e. V.
Ansprechpartnerin Gudrun Gebauer
Geschäftsstelle WiS, Hauptstr. 83
E-Mail: geschaeftsstelle@sportvereinigung-weil.de

Geöffnet: 
Mo. und Do. 18.00 bis 20.00 Uhr,
Mi. 10.00 bis 12.00 Uhr

  
  
Tischtennis Schönbuch 

Tischtennis in Corona- Zeiten  
Aus- und Rückblick Teil 3
Wie viele andere Sportarten auch trifft die Coro-
na-Situation den Tischtennissport hart. D.h. auch 
unsere Saison ist zunächst unterbrochen und auch 
das Training wird auf den Profsport reduziert und wir 
Breitensportler ziehen ab und an die Laufschuhe an, 
um uns ft zu halten.
Die Planungen des Verbandes sehen vor, dass es 
am 01.03.2021 weiter geht. Dann soll die nun bereits 
laufende Vorrunde fortgesetzt werden, in dem die 
noch ausstehenden Spiele der nachgeholt werden. 
Ob diese Planungen zu halten sind, wird sich zeigen.
Unsere 4 Jugend-, unsere Damen- sowie die drei 
Herrenmannschaften haben eine spannende Teilvor-
runde hinter sich, über welche wir in den kommen-
den Wochen nach und nach berichten werden.
Im Gegensatz zum üblichen Modus werde in der 
„Corona- Saison“ keine Doppelspiele ausgetragen, 
dafür werden aber alle möglichen Einzelspiele ge-
spielt, unabhängig vom Zwischenstand.

Christoph Klusch spielt eine überragende Runde 
in der U13-Liga

Jugend U13 des TT Schönbuch
In dieser Saison spielen insgesamt 9 Mannschaften 
in der U13- Liga mit. Spielberechtigt sind Spielerin-
nen und Spieler, die in der laufenden Saison das 13. 
Lebensjahr erreichen oder jünger sind. Es gibt eine 
Liga auf Bezirksebene, bei der Tischtennis Schön-
buch seit der Gründung im Jahr 2012 jede Saison 
eine Nachwuchsmannschaft, gemeldet hat.
Unsere U13 hat ein neues Gesicht im Vergleich zur 
Saison 19/20, da einige Spieler des Alters wegen 
nicht mehr spielberechtigt sind. Für Max Ren sowie 
Mino Bosch ist es die erste Wettkampferfahrung, die 
sie in der Saison machen sollen. Christoph Klusch, 

Robert Globig sowie Yves Joel Maurer haben bereits 
Erfahrungen gesammelt.
Nachdem unsere Mannschaft drei Erfolge einfahren 
konnte und mit 6:0 Tabellenführer war, ging unseren 
Jungs Mitte/Ende Oktober ein bißchen die Puste aus 
und man musste einer 2:8 sowie einer 3:6- Nieder-
lage klar kommen. Eine überragende Runde spielt 
bisher Christoph Klusch, der an 4 der 5 möglichen 
Mannschaftspiele teil nahm und alle seiner 13 Spie-
le gewinnen konnte- damit ist er bisher der beste 
Spieler der Saison in der ganzen Liga- Glückwunsch 
dazu!!!
Ebenso sehr erfolgreich spielt Robert Globig, der 
ebenfalls bei 4 Mannschaftsspielen teilnahm und 
eine 6:4- Bilanz vorzeigen kann. Mit aktuell 6:4 
Punkten ist unsere Mannschaft auf Platz 2 der Ta-
belle zu fnden.

Internet: www.tennisclub-weil.de 
E-Mail: karlheinz.binder@tcweil.de

  
Tennisclub  
Weil im Schönbuch e.V.

Haben fertig

Unsere drei polnischen Freunde (der Dritte ist un-
sichtbar)

Die Renovierung unseres Clubhauses ist abge-
schlossen! Mit den letzten Arbeiten wurde noch die 
Stromleitung zur Herren Dusche und Umkleideräu-

me verlegt. Jetzt können nicht nur die Füße beleuch-
tet werden (siehe letzte Ausgabe), jetzt wird es im 
gesamten Raum sehr schön hell. Selbst beim größ-
ten Dampf in der Dusche wird man sich jetzt mühe-
los erkennen können. Die Sanierungsarbeiten waren 
insgesamt sehr aufwendig: es kamen nicht nur eine 
neue Beleuchtung, die Fließen wurden neu verlegt, 
es gibt neue Türen, die Heizkörper wurden erneuert 
und die Wände gestrichen. Man kann es kaum wie-
dererkennen! Jetzt bleibt die Hoffnung, dass wir im 
Sommer dann auch wirklich wieder duschen dürfen. 
Leider steht das nicht in unserem Einfuss, sonst wä-
ren die Regeln schon klar.

Wegen Corona: das neue Getränkeangebot von Salvo

Die Arbeiten machten drei polnische Facharbeiter, 
einige von ihnen waren ja schon in den Bildern zu 
sehen. Sie arbeiten 3-4 Monate bei einer Firma in 
Weil der Stadt und sind im ganzen Süddeutschen 
Raum unterwegs. Danach sind sie normalerweise 10 
Tage zu Hause, was sich jetzt pandemiebedingt als 
schwierig erweist.
Wetterbedingt ruhen die Außenarbeiten derzeit. Da 
muss erst einmal der Schnee weg sein, dann kann 
man an der Befestigung des Hanges weiter arbeiten. 
Danach werden dann auch die beiden letzten Plätze 
neu gemacht, das Material liegt bereits da und war-
tet auf den Einsatz. Dann sind die Plätze auch wie-
der wie gewohnt rot und wir müssen keine schwar-
zen Bälle mehr bestellen. Trotz des Wintereinbruchs 
in diesem Jahr sind die Arbeiten in der Zeit. Bis zum 
Start in die neue Saison wird auch die Außenanlage 
in einem top Zustand sein.
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Schnell und günstig. 

Zum ermäßigten Anzeigentarif. 

Wir beraten Sie gerne:  
 Telefon 07031 6200-20 
Telefax 07031 6200-78 Zum Beispiel: Geburtstag


